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S a t z u n g  
 

Bebauungsplan  
ÖSTLICHER ORTSEINGANG GRAFENHAUSEN 

5. Änderung 
                                                    im Ortsteil Grafenhausen 
 

 
 
Aufgrund von § 10 Baugesetzbuch (BauGB) i.V.m. § 4 Gemeindeordnung Baden-Württemberg 
(GemO) hat der Gemeinderat der Gemeinde Kappel-Grafenhausen am 19.03.2018 in öffentlicher 
Sitzung den Bebauungsplan ÖSTLICHER ORTSEINGANG GRAFENHAUSEN 5. Änderung als 
Satzung beschlossen. 
 

§ 1 
 

Geltungsbereich der Satzung 
 

Der räumliche Geltungsbereich der Satzung über die 5.Änderung des Bebauungsplans 
ÖSTLICHER ORTSEINGANG GRAFENHAUSEN ergibt sich aus der zeichnerischen Darstellung 
im Übersichtslageplan vom 15.11.2017. 
 

§ 2 
 

Bestandteile der Satzung 
 
Die Satzung besteht aus folgenden Teilen: 
 

-  Bebauungsplan- zeichnerischer Teil vom 12.02.2018 
-  Textliche Festsetzungen mit örtlichen Bauvorschriften vom 12.02.2018 
 

Beigefügt sind: 
 

- Begründung vom 12.02.2018 
 

 
§ 3 

 
Inkrafttreten 

 
(1)  Diese Satzung tritt gem. § 10 Abs. 3 Satz 4  BauGB mit der Bekanntmachung in Kraft. 
 
(2) Früheres Ortsrecht, das den Festsetzungen dieses Bebauungsplans und der hierzu erlassenen 

örtlichen Bauvorschriften widerspricht, wird gleichzeitig aufgehoben. 
 
Kappel-Grafenhausen, den 20.03.2018. 
 
 
 
 
 
 
 
Jochen Paleit    
Bürgermeister 
   
Der Bebauungsplan wurde am 22.03.2018 rechtsverbindlich. 

4

Anwender
Schreibmaschinentext

Anwender
Schreibmaschinentext

Anwender
Schreibmaschinentext

Anwender
Schreibmaschinentext

Anwender
Schreibmaschinentext

Anwender
Schreibmaschinentext

Anwender
Schreibmaschinentext



HAUPTSTRASSE          L 103

TRAMWEG

STAND: 15.11.2017

GEMEINDE KAPPEL-
GRAFENHAUSEN

ORTSTEIL GRAFENHAUSEN

BEBAUUNGSPLAN
ÖSTLICHER 

ORTSEINGANG 
GRAFENHAUSEN

5. Änderung

M 1/1.000
(in Orginalgröße DIN A3)

ÜBERSICHTSLAGEPLAN

5



B 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bebauungsplan und örtliche 
Bauvorschriften 

 
6



HAUPTSTRASSE          L 103

TRAMWEG

0,4 0,8
II

0,4 0,8
IIMI

o

1

2

WH 172.0 
GH 176.0
ü.NN

DH 164.39

3,0 2,5

5,0 2,5

2,5

2,5

3,0

2,53,0

O

NUTZUNGSSCHABLONE

PLANZEICHEN

MI

0,4 0,8
II

0,4 0,8
IIMI

o

GRUND-
FLÄCHENZAHL

ART DER
BAULICHEN

NUTZUNG

ZAHL DER
VOLLGE-
SCHOSSE

WANDHÖHE
GEBÄUDEHÖHE

GESCHOSS-
FLÄCHENZAHL

OFFENE
BAUWEISE

MISCHGEBIET

ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKS-
FLÄCHEN
BAUGRENZEN

GRENZE DES RÄUMLICHEN
GELTUNGSBEREICHS DES 
BEBAUUNGSPLANS

WH 172.0
GH 176.0
ü.NN

o
WH 172.0
GH 176.0
ü.NN

OFFENE BAUWEISE

WH=MAX.WANDHÖHE ü.NN
GH= MAX. GEBÄUDEHÖHE ü.NN
VERKEHRSFLÄCHEN, 
ÖFFENTLICH

1

FLÄCHEN FÜR ABWASSERBESEITIGUNG
-RÜCKHALTUNG UND VERSICKERUNG
VON NIEDERSCHLAGSWASSER-

FLÄCHEN FÜR MASSNAHMEN ZUM
SCHUTZ,ZUR PFLEGE UND ENTWICKlUNG
VON NATUR UND LANDSCHAFT

1   STEINRIEGEL
2  HECKENPFLANZUNG

FLÄCHEN, BEI DEREN BEBAUUNG
BESONDERE BAULICHE VORKEHRUNGEN
GEGEN ÄUSSERE EINWIRKUNGEN ODER 
BEI DENEN BESONDERE SICHERUNGS-
MASSNAHMEN GEGEN NATURGEWALTEN
ERFORDERLICH SIND
- VON EXTREMEN HOCHWASSER-
EREIGNISSEN BETROFFENE GEBIETE 
(HQextrem) -

HINWEISE:
VORH.GELÄNDEHÖHE  in m ü.NNDH 164.39

163,10  m ü.NN HÖCHSTER GRUNDWASSERSTAND (HHW)
161,40 m ü.NN MITTLERER GRUNDWASSER-

HOCHSTAND (MHW)

HAUPTSTRASSE          L 103

TRAMWEG
Bestandteile des Bebauungsplans:

Jochen Paleit
Bürgermeister

Beigefügt sind:

- Bebauungsplan - zeichnerischer Teil vom 12.02.2018
- Textliche Festsetzungen mit örtlichen Bauvorschriften
  vom 12.02.2018

- Begründung vom 12.02.2018

Der Bebauungsplan vom 12.02.2018
wurde am 22.03.2018 rechtsverbindlich.

Kappel-Grafenhausen, den  20.03.2018

GEMEINDE KAPPEL-
GRAFENHAUSEN

ORTSTEIL GRAFENHAUSEN

BEBAUUNGSPLAN
ÖSTLICHER 

ORTSEINGANG 
GRAFENHAUSEN

5. Änderung

M 1/500
(in Orginalgröße DIN A3)

ZEICHNERISCHER TEIL

Stand:12.02.2018

7



 

Bebauungsplan  
ÖSTLICHER ORTSEINGANG GRAFENHAUSEN   

5. Änderung  
 

Rechtsgrundlagen 
 
- Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. vom 05. Januar 2018 
- Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. vom 23. Januar 1990, zuletzt geändert durch 

Art. 2 Gesetz vom 4. Mai 2017 
- Planzeichenverordnung (PlanzV) i.d.F. vom 18. Dezember 1990, zuletzt geändert durch 

Art. 3 Gesetz vom 4. Mai 2017 
- Landesbauordnung (LBO) i.d.F. vom 5. März 2010, zuletzt geändert durch Artikel 30 der 

Verordnung vom 23.02.2017 
- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29 Juli 2009, zuletzt geändert durch Artikel 1 

des Gesetzes vom 15. September 2017 
- Gemeindeordnung für Baden-Württemberg ( GemO-BW) i.d.F. vom 24. Juli 2000, zuletzt 

geändert durch Art.7 der Verordnung vom 23.Februar 2017 
 

In Ergänzung der Planzeichnung wird Folgendes festgesetzt: 

 

 

1. Planungsrechtliche Festsetzungen  
gemäß § 9 (1) BauGB und BauNVO 

 

1.0 Abgrenzungen (§ 9 (7) BauGB) 
 

 
 Die Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans                    

gem. § 9 (7) BauGB ergeben sich aus der zeichnerischen Darstellung. 

   

 
1.1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr.1 BauGB) 

 

 1.1.1 Mischgebiet, § 6 BauNVO   
 

 

1.1.2 Tankstellen und Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO 
sind weder allgemein noch als Ausnahme zulässig. 
 

 

1.2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr.1 BauGB) i.V.m. § 16 BauNVO 
 

 1.2.1 Grundflächenzahl (GRZ) gem. §§ 16, 17 und 19 BauNVO 
als Höchstgrenze 

 

 
1.2.2 Geschossflächenzahl (GFZ) gem. §§ 16, 17 und 19 BauNVO 

als Höchstgrenze 
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1.2.3 Zahl der Vollgeschosse gem. §§ 16 (2) Nr. 3 und 20 (1) BauNVO i.V.m             

§ 2 (6) LBO als Höchstmaß 

 
 
 
 
 

1.2.4 Höhe der baulichen Anlagen gem. §§ 16,18 BauNVO 

Festgesetzt werden 
 

- WH, die maximal zulässige Außenwandhöhe (= Schnittpunkt Wand mit 
Dachhaut analog § 5 (4) LBO) sowie 

- GH, die maximal zulässige Höhe baulicher Anlagen, 

jeweils in Meter bezogen auf Normalnull. 

Im zeichnerischen Teil sind als Referenzpunkte einzelne Geländehöhen über  
Normalnull im Straßenraum dargestellt. 

 

 1.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen   (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB)  
i.V. m. § 22 und §23  BauNVO 
 

 

1.3.1 Bauweise gem. § 22 BauNVO  

Offene Bauweise nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig  

gem. § 22 (1 und 2) BauNVO 

 

 1.3.2. überbaubare Grundstücksfläche, Baugrenze gem. § 23 (1 und 5) BauNVO 

Die überbaubaren Grundstücksflächen ergeben sich aus den Darstellungen 
im zeichnerischen Teil. 

 

 1.4 Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung von naturschutzrechtli-
chen Verbotstatbeständen 
(§ 9 (1a) BauGB) 
 

 1.5.1 Bei Bauarbeiten sind zum Schutz der Lebensräume für Vögel und Reptilien 
die Flächen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Land-
schaft sowie sonstige Vorkommensräume der Zauneidechsen durch geeig-
nete Absperrungen zu sichern. 

 

 1.5.2 Das Entfernen der Gehölzvegetation und Eingriffe in Gebäudestrukturen 
ebenso wie deren Abriss dürfen nur außerhalb der Fortpflanzungszeit brüten-
der Vögel, in der Regel von September bis Februar, vorgenommen werden. 

Wenn dies aus anderen, nicht artenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich 
ist, ist durch vorherige Kontrolle bzw. Nestsuche durch einen sachverständi-
gen Ornithologen sicherzustellen, dass keine Verbotstatbestände des beson-
deren Artenschutzes nach § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz verletzt 
werden (Tötungs-, Störungs- und Beschädigungsverbote).  

 

 1.5.3 

 

Als vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen sind vor dem Eingriff durchzufüh-
ren 
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- die Anlage einer dreireihigen Hecke über eine Länge von 50 m aus aus-
schließlich heimischen und standorttypischen Sträuchern mit einem Anteil 
dorniger Arten von ca. 70 % auf den gekennzeichneten Flächen  

- die Anbringung von Nistkästen an einer über 2.5m hohen, frei anfliegbaren 
Stelle in einer Entfernung von max. 1000m zum Grundstück mit                     
5 Kästen für Höhlenbrüter, 2 spezielle Starenkästen, 2 Halbhöhlenkästen  

- die Anlage eines Steinriegels für Eidechsen auf den gekennzeichneten Flä-
chen  

 

 1.5 Flächen für Abwasserbeseitigung 
(§ 9 (14) BauGB) 
Niederschlagswässer aus den Dachflächen sowie den Flächen der Zufahrten  
der Grundstücke Flst.Nr. 2866/4 und 2866/5 sind zur Rückhaltung und Versi-
ckerung in die gekennzeichneten Flächen einzuleiten. 
 

 1.6 Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen 
äußere Einwirkungen oder bei denen besondere Sicherungsmaßnah-
men gegen Naturgewalten erforderlich sind 
(§ 9 (5) Nr. 1 BauGB) 
Die Planflächen werden gekennzeichnet als  „Hochwassergefährdetes Ge-
biet  (HQextrem), bei dessen Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen ge-
gen äußere Einwirkungen oder besondere bauliche Sicherungsmaßnahmen 
gegen Naturgewalten erforderlich sind. 
 

 2. Örtliche Bauvorschriften gemäß § 74 LBO i.V.m. § 9 (4) 
BauGB  
3.10 – 3,11  

 2.1 Erhöhung der Zahl der Stellplätze 

Je neu zu errichtender Wohnung sind mindestens 2 Stellplätze herzustellen.  

 

 2.2 Niederschlagswasser von Dachflächen und befestigten Grundstücks-
flächen ist auf den Grundstücken flächenhaft zu versickern.  
Anlagen zur dezentralen Nierderschlagswasserbeseitigung sind 
entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
herzustellen, zu unterhalten und zu betreiben. Eine Ableitung in die 
öffentliche Ortskanalisation ist nicht zulässig. 
Die Verwendung unbeschichteter Metalloberflächen ist nicht zulässig. 
 

 2.3 Private Grünflächen 
Die  unbebauten und nicht oberflächenbefestigten Flächen bebauter 
Grundstücke sind als Grünflächen  oder  gärtnerisch anzulegen und zu un-
terhalten. 

 

 2.4 Einfriedungen 
Als Einfriedungen sind nur zulässig: 
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- lebende Hecken und freiwachsende Strauchpflanzungen                                                       
- Drahtzäune in Verbindung mit lebenden Hecken                                                        
- Holz- oder Eisenzäune. 
Die Verwendung von Stacheldraht für Einfriedigungen ist nicht zugelas-
sen. 
 

 3. Hinweise und Nachrichtliche Übernahmen gemäß § 9 
(6) BauGB 
 

 3.1 Fund von Kulturdenkmalen 

 
Sollten bei der Durchführung der Maßnahmen archäologische Funde oder Be-
funde entdeckt werden, sind gemäß § 20 DSchG Denkmalbehörde(n) oder 
Gemeinde umgehend zu benachrichtigen. Archäologische Funde (Steinwerk-
zeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc) oder Befunde (Gräber, Mau-
erreste, Brandschichten, bzw auffällige Erdverfärbungen) sind bis zum Ablauf 
des vierten Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhal-
ten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde oder das Regierungspräsidium 
Stuttgart, Referat 84 – Archäologische Denkmalpflege (E-Mail: abtei-
lung8@rps.bwl.de) mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf die 
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gem. § 27 DSchG wird hingewiesen. Bei 
der Sicherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest mit 
kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. 

 

 3.2 Bodenschutz / Erdaushub 

Erdaushub ist auf das unumgänglich erforderliche Maß zu reduzieren. Unbe-
lastetes Aushubmaterial soll innerhalb des Planungsgebiets zur Geländege-
staltung verwendet werden. Überschüssiger, unbelasteter Erdaushub ist auf 
eine kreiseigene Erdaushubdeponie zur Zwischenlagerung anzuliefern. 

Werden bei Erdarbeiten ungewöhnliche Färbungen und/oder Geruchsemissi-
onen (z.B. Mineralöle, Teer…) ahrgenommen, so ist umgehend das Landrat-
samt Ortenaukreis (Amt für Umweltschutz; Amt für Wasserwirtschaft und Bo-
denschutz) zu unterrichten. Aushubarbeiten sind an dieser Stelle sofort einzu-
stellen.  

 
 3.3 Grundwasser 

Die Grundwasserfließrichtung in der Oberrheinebene ist nach Nord-Nordwest 
gerichtet. Der Grundwasserspiegel wird abgeleitet  

 
- als mittlerer Grundwasserstand (MW)              mit ca. 160,80 m ü.NN 
- als mittlerer Grundwasserhöchststand (MHW) mit ca. 161,40 m ü.NN  
- als höchster Grundwasserstand (HHW)           mit ca. 163,10 m ü.NN 

 

Die vorhandene Geländeoberfläche liegt bei ca. 164.40 m ü.NN. Daraus  er-
geben sich Grundwasserflurabstände von   

- ca. 3,60 m über MW 
- ca. 1,30 m über HHW 
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 3.4 Bauen im Grundwasser  
 
Bauliche Anlagen unterhalb des höchsten Grundwasserstandes sind wasser-
dicht und auftriebssicher auszuführen. Zur Herstellung der Abdichtung von 
Baukörpern / Bauteilen und sonstiger Anlagen dürfen keine Stoffe verwendet 
werden, bei denen eine Schadstoffbelastung des Grundwassers zu besorgen 
ist.  

Die Fundamentoberkanten sind über dem höchsten Grundwasserstand – hier 
163,10 m ü.NN - anzuordnen. Ist das Eintauchen in den höchsten Grundwas-
serstand unvermeidbar, so sind ggf. zusätzliche Baumaßnahmen erforderlich. 

In jedem Fall bedarf eine Baumaßnahme, die in den höchsten Grundwasser-
stand eingreift, bzw. darunter zu liegen kommt, der wasserrechtlichen Erlaub-
nis, da sie nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) eine Benut-
zung des Grundwassers darstellt. 

 
Diese Erlaubnis ist zu versagen, soweit von der beabsichtigten Benutzung 
eine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit zu erwarten ist, die nicht 
durch Auflagen oder durch Maßnahmen einer Körperschaft des öffentlichen 
Rechts verhütet oder ausgeglichen wird. Antragsteller der wasserrechtlichen 
Erlaubnis ist der Planungsträger, der - insbesondere bei der Durchführung ei-
nes Kenntnisgabeverfahrens - in der Verantwortung steht, den gesetzlichen 
Vorgaben nachzukommen.  

Rechtsgrundlagen: §§ 5, 6 9 Abs.2 Nr.2, 12 WHG, § 3a WG 

 

 3.5 Hochwasserstände 

 
Die Wasserspiegellage bei extremen Hochwasserereignissen (HQExtrem) liegt 
bei ca. 164,40 m ü.NN. 

Die Vermeidung von Hochwasserschäden ist durch eine hochwasserange-
passte Bauweise und Nutzung in der Eigenverantwortung der Bauherrn si-
cherzustellen. 
  

 3.6 Wassergefährdende Stoffe 

Anlagen wassergefährdender Stoffe – wie z.B. Heizölverbraucheranlagen, 
Jauche-, Gülle und Silagesickersaftanlagen - müssen nach § 10 Abs. 2 - 5 der 
Anlagenverordnung wassergefährdender Stoffe (VAwS) gegen das Austreten 
von wassergefährdenden Stoffen insbesondere gegen Auftrieb, Überflutung 
oder Beschädigung gesichert werden. 

 
 3.7 Hinweise bei Grundstücksteilungen 

 
Sollten durch Grundstücksteilungen nicht am öffentlichen Weg liegende 
Grundstücke entstehen, empfiehlt sich der Eintrag einer Grunddienstbarkeit 
bei den Grundstücken für Ver- und Entsorgungsanlagen. 

 
 3.8 Elektrische Versorgung 

 
Die Herstellung des elektrischen Versorgungsnetzes erfolgt durch ein von 
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der Netzt BW beauftragtes qualifiziertes Unternehmen. Bei der Ausführungs-
planung ist der hierfür erforderliche zeitliche Aufwand bei der Netze BW 
GmbH zu erfragen und im Bauzeitenplan zu berücksichtigen. 

 
 3.9 Geotechnische Hinweise 

 
Das Plangebiet befindet sich auf der Grundlage der am Landesamt für Geo-
logie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) vorhandenen Geodaten im Verbrei-
tungsbereich quartärer Lockergesteine (Hochflutlehm) unbekannter Mächtig-
keit. 

 
Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggfls nicht zur 
Lastabtragung geeignet sind sowie mit einem deutlich unterschiedlichen Set-
zungsverhalten des Untergrundes ist zu rechnen. Ggfls vorhandene organi-
sche Anteile können zu zusätzlichen bautechnischen Erschwernissen führen. 
Der Grundwasserflurabstand kann bauwerksrelevant sein. 

 
Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder 
von Bauarbeiten(z.B. zum Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl 
und Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugru-
bensicherung) werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß 
DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen.“ 

 
 3.10 Bereitstellung der Abfallbehälter / Gelbe Säcke: 

 
Die Bereitstellung der Abfälle, soweit diese im Rahmend er kommunalen Ab-
fallabfuhr entsorgt werden, muss an einer für 3-achsige Abfallsammelfahr-
zeuge (bis 10.30m Länge) erreichbaren Stelle am Rand der öffentlichen Er-
schließungsstraße erfolgen. 
des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft Ortenaukreis in der jeweils geltenden Fas-
sung 

 
 3.11 Abfallwirtschaftssatzung 

Hinweise  
Die speziellen Regelungen der Abfallentsorgung im Ortenaukreis enthält die 
Abfallwirtschaftssatzung 
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Bebauungsplan 
ÖSTLICHER ORTSEINGANG GRAFENHAUSEN 

5. Änderung 
Begründung 

 
1. Ziele, Zwecke und wesentliche Auswirkungen 

Geltungsbereich 

Das Plangebiet befindet sich im Ortsteil Grafenhausen der Gemeinde Kappel-Grafenhausen 
am östlichen Ortseingang zwischen der Hauptstraße und dem Tramweg. Der Geltungsbe-
reich ergibt sich aus der beigefügten Planunterlage.  

Er umfasst die Flurstücke Nr. 2866/2, 2866/3, 2866/4 und2866/5 wie eine Teilfläche des Stra-
ßengrundstückes Gewerbestraße 2884 mit einer Gesamtgröße von ca. 0,44 ha.                               

Anlass und Erfordernis der Planaufstellung 

Anlass der Planaufstellung ist die Absicht der Eigentümer, mittelfristig die vorhandenen über-
alterten Schopfgebäude abzubrechen und zur Kompensation im rückwärtigen Teil eine Halle 
zur Unterstellung der landwirtschaftlichen Geräte des Nebenerwerbsbetriebs zu errichten. Bis 
zum Abbruch soll die Halle übergangsweise als private Werkstatt und zur Vermietung von 
Lagerflächen genutzt werden. Die frei zu räumenden Flächen sollen einer Wohnnutzung zu-
geführt werden. 
 

Ziel und Zweck der Planung 

Ziel und Zweck der 5. Änderung des Bebauungsplans Östlicher Ortseingang Grafenhausen 
ist es, als Maßnahme der Innenentwicklung im historischen geprägten Siedlungsbereich von 
Grafenhausen eine Nachverdichtung zu ermöglichen. Auf einer landwirtschaftlichen 
Hofstelle, die noch im Nebenerwerb betrieben wird, soll eine nicht mehr zeitgemäße 
Bausubstanz abgebrochen oder umgenutzt werden und unter Einbeziehung der rückwärtigen 
Nebenflächen die Errichtung einer Lagerhalle sowie eine weitere Wohnnutzung ermöglicht 
werden. 
 

Stand der Bauleitplanung 

Der östlichen Ortseingang von Grafenhausen wurde mit der Aufstellung des Bebauungsplans 
ÖSTLICHER ORTSEINGANG GRAFENHAUSEN im Jahre 1994 städtebaulich entwickelt 
und mit 4 Änderungen fortgeschrieben.  
Im Bereich des landwirtschaftlich genutzten Anwesens Hauptstraße 192 ist der rückwärtige 
Teil, Flurstück Nr. 2867/1, im rechtskräftigen Bebauungsplan aus dem Jahre 1994 als private 
Grünfläche ausgewiesen.  
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Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan  

Der wirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Kappel-Gra-
fenhausen stellt im Bereich ÖSTLICHER ORTSEINGANG 
GRAFENHAUSEN 5.ÄNDERUNG im nördlichen Teil eine Misch-
baufläche dar. Im südlichen Planbereich ist auf einer Größe von 
ca. 1.800 m² eine Grünfläche dargestellt. 

Als Maßnahme der Innentwicklung steht die beabsichtige Nach-
verdichtung und Arrondierung eines innerörtlichen Mischgebiets 
um eine Grundstückstiefe einer geordneten städtebaulichen Ent-
wicklung des Gemeindegebiets nicht entgegen. Der Flächennut-
zungsplan wird gem. § 13a Abs.2 Nr. 2 im Wege der Berichti-
gung angepasst.  

 

Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a BauGB, umweltrechtliche Belange  

Mit der Planänderung werden Baulandpotentiale im Blockinnenbereich eines zusammenhän-
gend bebauten Gebiets erschlossen. Die sich aus der Eigenart der näheren Umgebung erge-
bende Zulässigkeitsmaßstab nach Art und Maß der zulässigen Nutzung wird nicht wesentlich 
verändert; es wird der in der umgebenden Mischgebietsbebauung vorhandene Maßstab auf-
genommen. Insgesamt wird eine zulässige Grundfläche von ca. 1.650 m² festgesetzt; auf die 
Erweiterung im Süden entfallen davon ca. 700 m². Damit liegen die Voraussetzungen vor, die 
Planänderung als Bebauungsplan der Innenentwicklung durchzuführen.  
 
Der Bebauungsplan wird ohne Umweltprü-
fung aufgestellt. Geschütze Biotope wer-
den von der Planaufstellung nicht berührt. 
Zur Berücksichtigung artenschutzrechtli-
cher Belange wurde im Sommer 2016 eine 
Potentialeinschätzung Artenschutz durch-
geführt (Büro für ökologische Gutachten 
und Naturschutz, Carola Seifert v. 
26.06.2016) und nachfolgend  für den von 
der Bebauungsplanaufstellung betroffenen 
Innenbereich eine spezielle artenschutz-
rechtliche Prüfung für Vögel und Zau-
neidechsen (Büro für Landschaftsökologie, 
Hubert Laufer vom März 2017). In die Festsetzungen des Bebauungsplans sind die erforder-
lichen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen aufgenommen worden, mit denen arten-
schutzrechtliche Verbotsverletzungen vermieden werden können.  
  

Umfang und Inhalt der Planung 

Entsprechend der Zielsetzung der Planung, eine Bebauung der rückwärtigen Grünfläche zu 
ermöglichen, wird mit der Bebauungsplanänderung der südliche Planbereich als Mischgebiet 
festgesetzt und die Baugrenzen angepasst. Festgesetzt werden zur Sicherung der maßstäb-
lichen Einordnung der Gebäudemassen die maximal zulässige Zahl der Vollgeschosse sowie 
die maximalen Wand- und Gebäudehöhen. 
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Erschließung, Ver- und Entsorgung, Entwässerung 

Das Plangebiet ist durch die Hauptstraße / L103 und den Tramweg an das örtliche Straßen-
system angebunden. Der Tramweg wird im Bestand als anbaufreie Verbindung zwischen der 
Fabrikstraße und der Gewerbestraße genutzt. Mit der 5. Änderung des Bebauungsplans Öst-
licher Ortseingang Grafenhausen werden Geh- und Fahrrechte zur Erschließung über den 
Tramweg eingeräumt. Unbeschadet davon bleibt es Zielsetzung der Gemeinde, im Gewerbe-
gebiet Kleinoberfeld I keine Erschließungen der Gewerbeflächen über den Tramweg zuzulas-
sen (Beratung im Gemeinderat am 20.09.2010).    

Die ortüblichen Ver- und Entsorgungsanlagen sind in der Hauptstraße vorhanden. Ein Aus-
bau des Tramwegs ist nicht vorgesehen, so dass sämtliche Ver- und Entsorgungseinrichtun-
gen der rückwärtigen Grundstücke Flst. Nr. 2866/4 und 2866/5 als private Erschließungsan-
lagen über die vorderliegenden Grundstücke Flst. Nr. 2866/2 und 2866/3 an die Hauptstraße 
herangeführt werden müssen. Sämtliche betroffene Grundstücke befinden sich im Besitz ei-
ner Familie. Im Bebauungsplan werden einvernehmlich keine Flächen für Leitungsrechte dar-
gestellt. Diese sind durch Baulasten und gegebenenfalls durch Eintragung von Dienstbarkei-
ten im Grundbuch öffentlich-rechtlich zu sichern.  

Bei der Ableitung des Schmutzwassers durch einen Anschluss an den Verbandsammler in 
der Hauptstraße ist zu erwarten, dass geringfügige Geländeauffüllungen des südlichen Bau-
felds zur Gewährleistung einer rückstausicheren Entwässerung erforderlich werden.  

Da die vorhandene Regenwasserkanalisation keine hydraulichen Reserven mehr vorhält wird 
bei einer Änderung oder Erweiterung baulicher Anlagen eine flächenhafte Rückhaltung und 
Versickerung des Niederschlagswassers von Dachflächen und befestigten Flächen auf den 
Grundstücken erforderlich. In der geologischen Stellungnahme Klipfel & Lenhardt Consult 
GmbH vom 13.10.2017 zu den benachbarten Flurstücken Nr.2873 und 2879 in der unmittel-
baren Nachbarschaft wird der Nachweis erbracht, dass dazu die hydrogeologischen Voraus-
setzungen grundsätzlich vorliegen.  

Für den geplanten Hallenbau im südlichen Planbereich liegt ein Entwässerungskonzept vor 
(Weiß beratende Ingenieure GmbH vom 6.12.2016), mit dem auf der Grundlage der ermittle-
ten Durchlässigkeitsbeiwerte eine Versickerungsanlage konzipiert ist. Im Bebauungsplan 
sind die erforderlichen Flächen in Kombination mit dem erforderlichen Steinriegel für Zau-
neidechsen (s.u.) ausgewiesen. 

Grundwasser 

Aus den amtlichen Grundwasserpegeln in der Umgebung werden die Grundwassergleiche-
pläne konstruiert (Geotechnischen Stellungnahme Klipfel & Lenhardt Consult GmbH vom 
13.10.2017) 

Danach werden die Grundwasserstände in Plangebiet abgeleitet mit 
- höchster Grundwasserhochstand (HHW)  163,10 m ü.NN 
- mittlerer Grundwasserhochstand (MHW)  161,40 m ü.NN 
- mittlerer Grundwasserstand (MW)    160,80 m ü.NN 

Hochwasserschutz 

Nach dem Bearbeitungsstand der sich in Aufstellung befindenden Hochwassergefahrenkar-
ten und der Flussgebietsuntersuchung liegen die Flächen des Bebauungsplans in einem von 
extremen Hochwasserereignissen (HQextrem) betroffenen Gebiet. Die Gefährdung ergibt sich 
bei selteneren Hochwasserereignissen als dem 100-jährlichen Hochwaser (HQ100) durch Ver-
sagen oder Überströmen der vorhandenen Schutzeinrichtungen bzw. durch Verklausungs-
szenarien an den Engstellen wie etwa Brücken oder Durchlässen. 
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Die erwartete Wasserspiegellage HQextrem liegt bei 164,40 m üNN mit einer Überflutungstiefe 
von 30 cm. 

Die bei extremen Hochwasserereignissen überfluteten Flächen werden auf Basis § 9 Abs. 5 
Nr. 1 BauGB gekennzeichnet als „Hochwassergefährdetes Gebiet (HQextrem), bei dessen Be-
bauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen äußere Einwirkungen oder besondere bau-
liche Sicherungsmaßnahmen gegen Naturgewalten erforderlich sind. 

In den Hinweisen wird aufgenommen, dass sicherzustellen ist, dass  

 Hochwasserschäden durch eine hochwasserangepasste Bauweise und spätere Nut-
zung als private Hochwasservorsorge in Eigenverantwortung des Bauherrn bzw. sei-
nes Planers zu vermeiden sind 

 Anlagen wassergefährdender Stoffe, dazu gehören auch Jauche-, Gülle- und Silla-
gesickersaftanlagen, so errichtet oder betrieben werden, dass sie nicht aufschwim-
men oder anderweitig durch Hochwasser beschädigt werden können und 

 wassergefährdende Stoffe durch Hochwasser nicht abgeschwemmt oder freigesetzt 
werden können. 

  

 

2. Begründung der  Planinhalte                                                                                                        

 

Art der baulichen Nutzung  

Für das Gebiet wird die Ausweisung eines Mischgebiets nach § 6 Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) auf den südlichen Planbereich übertragen. 

Die Regelungen zum Ausschluss von Tankstellen und Vergnügungsstätten werden aus dem 
rechtskräftigen Bebauungsplan von 1994 entsprechend übernommen.  
 

Maß der baulichen Nutzung, Höhe baulicher Anlagen 

Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Grundflächenzahl (GRZ), die Geschoßflä-
chenzahl (GFZ), die Zahl der Vollgeschosse, die Baugrenzen und die maximalen Wand- und 
Gebäudehöhen festgesetzt.  

Im Bebauungsplan von 1994 ist für den Planbereich kein Maß der baulichen Nutzung festge-
setzt. In Anlehnung an die 4. Änderung des Bebauungsplans werden neu festgesetzt 
 
- die GRZ mit 0,4 
- die GFZ mit 0,8 und  
- die Zahl der Vollgeschosse mit II 
- die überbaubaren Grundstücksflächen durch Baugrenzen 

Mit den Festsetzungen wird die gewünschte städtebauliche Nachverdichtung im Rahmen der 
umgebenden Bebauung ermöglicht. Es wird aber auch berücksichtigt, dass aufgrund des Flä-
chenbedarfs für artenschutzrechtliche Kompensationen und der Versickerungsanlagen für 
Niederschlagswasser nicht die zulässigen Obergrenzen gem. §17 BauNVO ausgeschöpft 
werden. 

Bauweise 
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Im Bereich der historischen Bebauung sind im Bebauungsplan von 1994 keine Bauweisen 
ausgewiesen Mit der 5. Änderung wird für die künftige Neubebauung zur Gewährleistung ei-
ner aufgelockerten Bebauung die offene Bauweise festgesetzt.  

 

Verkehrsflächen 

Unverändert dargestellt ist ein Abschnitt des Tramweg als vorhandene, innerörtliche Anlie-
gerstraße.  

  

3. Örtliche Bauvorschriften / Gestaltungsvorschriften 

Erhöhung der Zahl der Stellplätze 

Mit der Festsetzung, je neu errichteter Wohnung mindestens 2 Stellplätze herzustellen, soll 
sichergestellt werden, dass auf den privaten Grundstücksflächen ein ausreichendes Stell-
platzangebot bereitgestellt wird und weder Tramweg noch Hauptstraße durch eine zusätzli-
che private Parkierung belastet werden. 

Niederschlagswasser von Dachflächen und befestigten Grundstücksflächen ist auf 
den Grundstücken flächenhaft zu versickern.  

Mit dem Gebot zur dezentralen Niederschlagswasserbeseitigung und dem Ableitungsverbot 
in die öffentliche Ortskanalisation wird berücksichtigt, dass das örtliche Kanalsystem keine 
hydraulischen Reserven vorhält. Mit den geologischen Erkundungen ist der Nachweis er-
bracht, dass eine aus wasserwirtschaftlicher Sicht vorranging zu fordernde dezentrale Rück-
haltung und Versickerung der Niederschlagwässer in den örtlichen Gegebenheiten machbar 
ist.  
 

4. Zu den Hinweisen und nachrichtlichen Übernahmen von nach anderen gesetzlichen 
Vorschriften getroffenen Festsetzungen 

Hier werden die nach anderen gesetzlichen Vorschriften getroffenen Festsetzungen und Hin-
weise nachrichtlich übernommen, die zum Verständnis des Bebauungsplans oder für die 
städtebauliche Beurteilung von Baugesuchen notwendig oder zweckmäßig sind. 

 
 

 5. Sonstiges                                                                                                                           .  

 

Bodenordnung 

Bodenordnende Maßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 
Städtebauliche Daten 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst eine Fläche von ca. 0,44 ha mit folgen-
den Nutzungszuordnungen: 

-  Mischgebiet, ca.   0,41 ha 
-  Verkehrsflächen, öffentlich, ca. 0,03 ha 
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Anlagen 
 

Übersichtslageplan mit Luftbild 

 
Stand Bauleitplanung 

- Auszug Bebauungsplan 1994 
- Übersicht über die Änderungsbereiche  

und Synopse der Änderungen 
- Bestandspläne und Auszug aus  

dem Flächennutzungsplan   

 
Geotechnische Stellungnahme  

Klipfel & Lenhardt Consult  
vom 13.10.2017 

 
 

Dimensionierung Versickerungsanalge 
Weiß Beratende Ingenieure 

vom 6.12.2016 
 
 

Potentialeinschätzung Artenschutz 
Büro für Ökologische Gutachten 

Carola Seifert  
vom 29.06.2016 

 
 

Artenschutzrechtliche Beurteilung 
Büro für Landschaftsökologie  

Hubert Laufer 
März 2017 
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GEMEINDE KAPPEL-
GRAFENHAUSEN

ORTSTEIL GRAFENHAUSEN

BEBAUUNGSPLAN
ÖSTLICHER 

ORTSEINGANG 
GRAFENHAUSEN

5. Änderung

M 1/1.000
(in Orginalgröße DIN A3)

ÜBERSICHTSLAGEPLAN
mit Luftbild

STAND: 15.11.2017
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BEBAUUNGSPLAN 
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Art der baulichen Nutzung

Bebauungsplan
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- Geschoßflächenzahl

Maß der baulichen Nutzung
- Grundflächenzahl
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II

-

-

-

Mischgebiet
ca. 2.310 m²
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offene Bauweise
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5. Änderung

M 1/1.000
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23



III

III

III

IV

0,4
MI

0,8

O

II

ST

ST

-20-

-36-III

III

III

IV

0,4
MI

0,80,8

O

II

ST

ST

-20-

-36-

PRIVATE

GRÜNFLÄCHE

GEPLANTER

ABBRUCH

MI

GRENZE DES RÄUMLICHEN
GELTUNGSBEREICHS DES 
BEBAUUNGSPLANS

BEBAUUNGSPLAN
ÖSTLICHER ORTSEINGANG 
GRAFENHAUSEN

4. ÄNDERUNG 
SATZUNG VOM 22.05.2014

SATZUNG VOM 23.03.1994

3. ÄNDERUNG
SATZUNG VOM 01.02.2000

2. ÄNDERUNG
SATZUNG VOM 03.03.1998

BEBAUUNGSPLAN
KLEINOBERFELD I

SATZUNG VOM 23.04.2012

STAND: 10.06.2016

GEMEINDE KAPPEL-
GRAFENHAUSEN

ORTSTEIL GRAFENHAUSEN

BEBAUUNGSPLAN
ÖSTLICHER

ORTSEINGANG
GRAFENHAUSEN

5. Änderung

M 1/1.000
(in Orginalgröße DIN A3)

STAND BAULEITPLANUNG

AUSZUG FLÄCHEN-

NUTZUNGSPLAN
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Neubau eines Hotels BA1, Hauptstraße, Kappel-Grafenhausen 

Geotechnische Stellungnahme 

Sehr geehrter Herr Schneider, 

anbei erhalten Sie unsere Geotechnische Stellungnahme für Ihre weiteren Planungen. Sie 

beabsichtigen den Neubau eines Hotels in der Hauptstraße in Kappel-Grafenhausen (siehe 

Anlage 1). Das Bauvorhaben soll in drei Bauabschnitten realisiert werden. Die vorliegende 

Stellungnahme umfasst nur den ersten Bauabschnitt. Es ist ein unterkellertes Hotelgebäude 

mit polygonalem Grundriss vorgesehen.  

Im Norden des zur Bebauung vorgesehenen Geländes befindet sich derzeit bereits ein Ho-

tel, das im Zuge der Baumaßnahme zurückgebaut werden soll. Der übrige Teil des Grund-

stücks besteht aus befestigten Verkehrsflächen und Grünflächen.  

Die Geländeoberkante ist weitgehend eben ausgebildet. Das Bauvorhaben kann zum derzei-

tigen planungsstand der geotechnischen Kategorie GK 2 nach DIN 1054 zugeordnet wer-

den. 

Baugrundaufbau 

Nach der geologischen Karte, Blatt 7711/7712 Ettenheim, sowie nach örtlichen Erfahrungen 

stehen im Untergrund die quartären Schichten des Oberen, Mittleren und Unteren Kiesla-

gers an. Die drei Kieslager besitzen am Standort eine Mächtigkeit von über 50 m.  
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Das obere Kieslager setzt sich aus frischen Schottern und Kiesen mit Sandeinschaltungen 

zusammen, die während der letzten Eiszeit aus dem Alpenraum heran transportiert wurden.  

Über der ca. 25 m mächtigen Abfolge des Oberen Kieslagers ist im Untersuchungsraum ein 

ca. 1 m - 2 m mächtiger Horizont aus bindigen Deckschichten ausgebildet. 

Die sandig-kiesigen Schichten des Oberen Kieslagers bilden den Grundwasserleiter. Die 

regionale Grundwasserfließrichtung verläuft von Südosten nach Nordwesten. Der mittlere 

Grundwasserflurabstand kann mit ca. (3 m  bis 4 m) angegeben werden.  

Am 06.10.17 wurden im Bereich des geplanten Hotelneubaus drei Kleinbohrungen (KB1 bis 

KB3) bis maximal 6,00 m unter die Geländeoberkante sowie zwei Rammsondierungen mit 

der schweren Rammsonde (DPH nach DIN EN ISO 22476-2) bis maximal 6,00 m unter GOK 

abgeteuft. Die Ansatzpunkte der Aufschlüsse wurden nach Lage und Höhe eingemessen. 

Als Höhenbezugspunkt dienten zwei Kanaldeckel in der Hauptstraße. Die Lage der Bau-

grundaufschlüsse ist der Anlage 2 zu entnehmen 

KB1: 164,53 m ü.  KB2: 164,70 m ü. NN  KB3:164,67 m ü. NN 

RS1: 164,47 m ü. NN  RS2: 164,67 m ü. NN 

Die Bohrprofile wurden vor Ort von einem erfahrenen Geologen in Anlehnung an die DIN 

4022 aufgenommen. Die Schichtenprofile (nach DIN 4023) sowie die Rammprofile (nach 

DIN 4094-3) sind in den Anlagen 3 und 4 dargestellt. 

Weiterhin wurden alle vorhandenen Daten aus dem Umfeld des Bauvorhabens erhoben und 

ausgewertet. 

Anhand der durchgeführten Erkundungen ergibt sich folgender Schichtenverlauf: 

bis maximal 0,50 m unter GOK: Oberboden/Auffüllung: Schluff, sandig, schwach kiesig, 

humos, durchwurzelt, dunkelbraun, steif, feucht 

bis maximal 1,30 m unter GOK Auelehm: Schluff, feinsandig, sehr schwach kiesig bis 

schwach kiesig, braun, steif-halbfest, feucht 

ab ca. 1,30 m unter GOK: Rheinkiese: Kies, sandig, im oberen Bereich (bis 2,60 m 

unter GOK) schluffig, braun, graubraun und grau, feucht 

bis nass  
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Die Lagerungsdichte der Rheinkiese wurde mittels zweier Rammsondierungen mit der 

schweren Rammsonde (DPH) nach DIN 4094-3 überprüft. Die beiden Rammprofile ergeben 

kein einheitliches Bild. Bei der Rammsondierung RS1 variieren die Schlagzahlen ab 1,40 m 

unter GOK zwischen 19 und 58, was einer mitteldichten bis dichten Lagerung entspricht. 

Bei der Rammsondierung RS2 variieren die Schlagzahlen im Bereich der Rheinkiese zwi-

schen 3 und 44, was einer lockeren bis dichten Lagerung entspricht. Die höchsten Schlag-

zahlen werden zwischen 1,80 m und 2,70 m unter GOK erreicht, hier liegt eine mitteldichte 

bis dichte Lagerung vor. Ab 2,80 m unter GOK nehmen die Schlagzahlen bis 5,60 m unter 

GOK kontinuierlich bis auf Werte von 3 ab, bis zur erkundeten Endtiefe von 6,00 m steigen 

die Schlagzahlen wieder leicht an, insgesamt liegt in diesem Bereich eine lockere Lage-

rungsdichte vor. 

Das Grundwasser wurde bei den Feldarbeiten nicht angetroffen. 

Für die im Bauwerksbereich geotechnisch relevanten Schichten können nach DIN 1055, auf 

Grundlage von Erfahrungswerten sowie den durchgeführten Untersuchungen folgende cha-

rakteristische bodenmechanische Kennwerte angenommen werden: 

Tabelle 1: Kennwerte geotechnisch relevanter Schichten 

Schicht 
Boden-

gruppe 
Konsistenz 

γk 

[kN/m
3
] 

γ’k 

[kN/m
3
] 

Φ'k  

[°] 

c'k  

[kN/m
2
] 

ES 

[MN/m
2
] 

Auffüllung TM, TL steif 19,5 9,5 25 2 - 5 3 - 6 

Auelehm TM, TL steif-halbfest 20,5 10,5 25 5 - 10 4 - 8 

Rheinkiese GU, GW 
locker -

mitteldicht 
19 11 32,5 0 40 - 70 

TM, TL, GU, GW: Bodengruppe n. DIN 18 196 

Grundwasserstände 

Zur Festlegung der für den Planbereich relevanten Grundwasserhöhen wurden die Gangli-

nien der amtlicher Messstellen 0105/067-5, 0115/067-0 und 0275/067-8 aus dem Umfeld 

des BV herangezogen. Von den Messstellen liegen teilweise aussagekräftige Messdaten 

aus den 60er Jahren bis heute vor, so dass ein 100 jährliches Hochwasser nicht unbedingt 

erfasst ist.  
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Mit Hilfe dieser Messstellen wurden Grundwassergleichenpläne konstruiert (siehe Anlage 5). 

Damit lassen sich für das Baufeld folgende Grundwasserstände angeben: 

mittlerer Grundwasserstand (MW):  160,80 m über NN 

mittlerer Grundwasserhochstand (MHW): 161,40 m über NN 

höchster Grundwasserhochstand (HHW): 163,10 m über NN 

Bemessungswasserstand:  163,40 m über NN  

Der Bemessungswasserspiegel ergibt sich aus dem höchsten Grundwasserhochstand 

(HHW) zuzüglich eines Sicherheitszuschlags, da im Messzeitraum nicht unbedingt die 

höchsten Grundwasserstände erfasst worden sein müssen.  

Damit liegt der Bemessungswasserstand ca. 1,00 m unter der Geländeoberkante. Grund-

wasserleiter sind die gut durchlässigen Rheinkiese.  

Nach der Hochwassergefahrenkarte (LUBW Kartendienst online) wird die Baufläche durch 

ein HQextrem mit einer Überflutungstiefe von 0,10 m beeinflusst.  

Versickerung 

Die Beurteilung von Böden für die Errichtung von Versickerungsanlagen erfolgt nach dem 

Arbeitsblatt ATV-DVWK-A 138. Danach wird der entwässerungstechnisch relevante Versi-

ckerungsbereich mit 10-3 m/s bis 10-6 m/s angegeben. Zudem muss die wasseraufnehmende 

Schicht eine genügende Mächtigkeit und ein ausreichendes Schluckvermögen besitzen.  

Auf dem Baugrundstück stehen bis ca. 1,30 m unter GOK bindige Böden (überwiegend Au-

elehme) an. Erfahrungsgemäß liegen im Auelehm Durchlässigkeiten von < 10-6 m/s vor. Die 

Auelehme sind daher für eine einwandfreie Versickerung nicht geeignet.  

Für die darunter anstehenden Rheinkiese kann im gesamten Baufeld von einem Durchläs-

sigkeitsbeiwert kf = 5 x 10-4 m/s ausgegangen werden. Eine Versickerung in den Rheinkie-

sen ist somit möglich.  

Es ist mit der Fachbehörde abzuklären, ob der Oberboden/Auffüllungen und die Auelehme, 

im Bereich von Versickerungsanlagen zumindest teilweise („Durchstich“) entfernt werden 

können und z.B. durch sickerfähiges Material ersetzt werden können. 
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Nach ATV-DVWK-A 138 sind bei der Bemessung und beim Bau von Versickerungsanlagen 

verschiedene Vorgaben einzuhalten. 

- Die Mächtigkeit des Sickerraums sollte bezogen auf den mittleren Grundwasserhoch-

stand (MHW) mindestens 1,00 m betragen. Bei unbedenklichen Niederschlagsabflüssen 

und geringer stofflicher Belastung kann bei Flächen- und Muldenversickerungen im be-

gründeten Ausnahmefall eine Mächtigkeit des Sickerraums von < 1 m vertreten werden. 

Die Kiesoberkante variiert im Baufeld zwischen 163,37 m über NN und 163,63 m über 

NN, so dass der Abstand zum MHW (161,40 m über NN) deutlich größer als 1,00 m ist. 

- Es wird der Einbau einer mindestens 0,30 m mächtigen belebten Bodenschicht empfoh-

len. Nach DVWK-A sollte die untere Grenze der Durchlässigkeit für den Oberboden bei 

1 x 10-5
 m/s liegen, um einer zu langen Einstauzeit vorzubeugen. Einen guten Kompro-

miss zwischen hydraulischer Leitfähigkeit und Filterwirkung stellen Oberböden aus Fein- 

bis Mittelsanden dar. Der Feinkornanteil (Ton und Schluff) sollte < 10 Gew. % betragen, 

der Anteil an organischer Substanz ca. 1 – 3 Gew.%, um eine ausreichende Reini-

gungswirkung zu erzielen. Der vorhandene Auelehm entspricht aufgrund des höheren 

Feinkornanteils diesen Anforderungen nicht. Es ist mit Fremdmaterial zu kalkulieren. 

Geeignet für Oberbodenschichten sind Gemische für Rasentragschichten nach DIN 

18035, die dort als schwach schluffige Sande mit einem Kiesanteil von < 10 Gew.% be-

schrieben sind. 

- Eine Verschlammung des Oberbodens ist nicht dauerhaft auszuschließen, so dass bei 

zu geringer Sickerleistung ein Austausch des Oberbodens durchgeführt werden muss. 

- Auf die in DVWK-A 138 vorgegebenen Mindestabstande von Gebäuden und Grenzen 

wird hingewiesen.  

29



 

 
 

                          Klipfel & Lenhardt Consult GmbH              

- B  E  R  A  T  E  N  D  E    G  E  O  L  O  G  E  N  - 

 

Klipfel & Lenhardt Consult GmbH     Seite 6 
Geschäftsführer: Dipl.-Geol. M. Klipfel, Dipl.-Geol. J. Lenhardt            Amtsgericht Freiburg HRB 270792 

Gründung 

Da für den geplanten Neubau eine Unterkellerung vorgesehen ist, befindet sich das Grün-

dungsniveau des Bauwerks innerhalb der gut tragfähigen Rheinkiese, die ab einer Tiefe von 

ca. 1,30 m unter der Geländeoberkante anstehen. Aufgrund der erforderlichen wasser-

druckhaltenden Abdichtung des Kellergeschosses ist die Gründung über eine elastisch ge-

bettete, bewehrte Bodenplatte erforderlich.  

Weitere Angaben werden Bestandteil des geotechnischen Berichts, welcher nach Vorliegen 

einer detaillierteren Planung erstellt wird. 

 

 

        

i. A. Dipl.-Ing. H. Böheim     Dipl.-Geol. M. Klipfel 
 
 
 
Anlagen 
 
Anlage 1: Übersichtslageplan 
Anlage 2: Detailplan mit Lage der Baugrundaufschlüsse 
Anlage 3: Bohrprofile 
Anlage 4: Rammprofile 
Anlage 5: Grundwassergleichenpläne 
 

30



Projekt 17/203-1

Auftraggeber:

Neubau Hotel, BA1
Hauptstraße, Kappel-Grafenhausen
Geotechnische Stellungnahme

Rasthof Herbolzheim GmbH
Breisgauallee 2 - 4
79336 Herbolzheim

Titel:
Übersichtslageplan

Bearbeiter:
HB

Datum:
12. Oktober 2017

Anlage: 1

Maßstab:
1 : 25 000

KLC

K L Clipfel & enhardt onsult GmbH
Bahlinger Weg 27 ¤ 79346 Endingen

Tel: 07642/9229-70 Fax: 07642/9229-89¤

Untersuchungsgebiet

31

Anwender
Rechteck

Anwender
Rechteck



Projekt 17/203-1

Auftraggeber:

Neubau Hotel, BA1
Hauptstraße, Kappel-Grafenhausen
Geotechnische Stellungnahme

Rasthof Herbolzheim GmbH
Breisgauallee 2 - 4
79336 Herbolzheim

Titel:
Detailplan mit Lage der Baugrundaufschlüsse

Bearbeiter:
HB

Datum:
12. Oktober 2017

Anlage: 2

Maßstab:

KLC

K L Clipfel & enhardt onsult GmbH
Bahlinger Weg 27 ¤ 79346 Endingen

Tel: 07642/9229-70 Fax: 07642/9229-89¤

Rammsondierung (DPH nach DIN EN 22476-2)

Kleinbohrung

RS1

RS2

KB1

KB3

KB2

32

Anwender
Rechteck

Anwender
Rechteck



müNN

160

161

162

163

164

165

KB1

164,53 müNN

 0.30 (164.23)

Oberboden, Auffüllung
(Schluff, sandig, schwach kiesig,
schwach humos, durchwurzelt), dunkelbraun,
steif, feucht

A

 0.90 (163.63)

Schluff
feinsandig, sehr schwach kiesig, braun,
steif - halbfest, feucht

 2.60 (161.93)

Kies
sandig, schluffig, braun, feucht

 4.00 (160.53)

Kies
sandig, grau, feucht

KB1/1 (0,30 - 0,90 m)

KB1/2 (0,90 - 2,60 m)

Legende

steif - halbfest

steif
      

Bohrprofil

Kleinbohrung (06.10.2017)

   

   

   

Projekt 17/203-1
Neubau eines Hotels, BA 1
Hauptstraße, Kappel-Grafenhausen
Geotechnische Stellungnahme

Auftraggeber:
Rasthof Herbolzheim GmbH
Breisgauallee 2 - 4
79336 Herbolzheim

Titel:
Bohrprofil Anlage: 3

Maßstab: 1 : 35

Datum:

Bearbeiter: HB

12. Oktober 2017

33

Anwender
Rechteck

Anwender
Rechteck



müNN

160

161

162

163

164

165

KB2

164,70 müNN

 0.50 (164.20)

Oberboden, Auffüllung
(Schluff, sandig, schwach kiesig),
dunkelbraun, steif, feucht

A

 1.20 (163.50)

Schluff
feinsandig, sehr schwach kiesig, braun,
steif - halbfest, feucht

 2.60 (162.10)

Kies
sandig, schluffig, braun, feucht

 4.00 (160.70)

Kies
sandig, grau, feucht

Legende

steif - halbfest

steif
      

Bohrprofil

Kleinbohrung (06.10.2017)

   

   

   

Projekt 17/203-1
Neubau eines Hotels, BA 1
Hauptstraße, Kappel-Grafenhausen
Geotechnische Stellungnahme

Auftraggeber:
Rasthof Herbolzheim GmbH
Breisgauallee 2 - 4
79336 Herbolzheim

Titel:
Bohrprofil Anlage: 3

Maßstab: 1 : 35

Datum:

Bearbeiter: HB

12. Oktober 2017

34

Anwender
Rechteck



müNN

159

160

161

162

163

164

165

KB3

164,67 müNN

 0.50 (164.17)

Oberboden, Auffüllung
(Schluff, sandig, schwach kiesig,
humos, durchwurzelt), dunkelbraun,
steif, feucht

A

 1.30 (163.37)

Schluff
feinsandig, sehr schwach kiesig, braun,
steif - halbfest, feucht

 2.40 (162.27)

Kies
sandig, schluffig, braungrau, feucht

 4.20 (160.47)

Kies
schwach sandig, graubraun, feucht

 6.00 (158.67)

Kies
sandig, grau, sehr feucht - naß

Legende

steif - halbfest

steif
      Bohrprofil

Kleinbohrung (06.10.2017)

   

   

   

Projekt 17/203-1
Neubau eines Hotels, BA 1
Hauptstraße, Kappel-Grafenhausen
Geotechnische Stellungnahme

Auftraggeber:
Rasthof Herbolzheim GmbH
Breisgauallee 2 - 4
79336 Herbolzheim

Titel:
Bohrprofil Anlage: 3

Maßstab: 1 : 35

Datum:

Bearbeiter: HB

12. Oktober 2017

35

Anwender
Rechteck



müNN

158.0

159.0

160.0

161.0

162.0

163.0

164.0

165.0

164,47 müNN

RS1

0 10 20 30 40 50 60
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

Schlagzahlen je 10 cm

Tiefe [m] N10

0.10   2

0.20   2

0.30  14

0.40  16

0.50  10

0.60   4

0.70   4

0.80   3

0.90   3

1.00   3

1.10   3

1.20   6

1.30  13

1.40  19

1.50  28

1.60  36

1.70  43

1.80  30

1.90  41

2.00  45

2.10  45

2.20  48

2.30  51

2.40  52

2.50  48

2.60  56

2.70  51

2.80  57

2.90  58

3.00  54

3.10  48

3.20  47

3.30  47

3.40  46

3.50  47

3.60  41

3.70  36

3.80  37

3.90  26

4.00  35

      
Rammsondierung

DPH n. DIN EN 22476-2

   

   

   

Projekt 17/203-1
Neubau Hotel BA1
Hauptstraße, Kappel-Grafenhausen
Geotechnische Stellungnahme

Auftraggeber:
Rasthof Herbolzheim GmbH
Breisgauallee 2 - 4
79336 Herbolzheim

Titel:
Rammprofil Anlage: 4

Maßstab: 1 : 50

Datum:

Bearbeiter: HB

12. Oktober 2017

36

Anwender
Rechteck



müNN

158.0

159.0

160.0

161.0

162.0

163.0

164.0

165.0

164,67 müNN

RS2

0 10 20 30 40 50
 0.0

 1.0

 2.0

 3.0

 4.0

 5.0

 6.0

Schlagzahlen je 10 cm

Tiefe [m] N10Tiefe [m] N10

0.10   1

0.20   2

0.30   3

0.40   4

0.50   8

0.60   3

0.70   9

0.80   8

0.90   7

1.00   7

1.10   6

1.20   7

1.30   8

1.40   9

1.50  11

1.60  11

1.70  12

1.80  18

1.90  24

2.00  41

2.10  48

2.20  36

2.30  44

2.40  32

2.50  22

2.60  17

2.70  15

2.80  12

2.90  10

3.00  11

3.10  10

3.20  11

3.30  11

3.40   9

3.50   7

3.60   7

3.70   5

3.80   5

3.90   7

4.00   5

Tiefe [m] N10

4.10   5

4.20   4

4.30   4

4.40   5

4.50   5

4.60   6

4.70   5

4.80   5

4.90   4

5.00   5

5.10   4

5.20   5

5.30   5

5.40   3

5.50   3

5.60   4

5.70   7

5.80   8

5.90   7

6.00   9

      
Rammsondierung

DPH n. DIN EN 22476-2

   

   

   

Projekt 17/203-1
Neubau Hotel BA1
Hauptstraße, Kappel-Grafenhausen
Geotechnische Stellungnahme

Auftraggeber:
Rasthof Herbolzheim GmbH
Breisgauallee 2 - 4
79336 Herbolzheim

Titel:
Rammprofil Anlage: 4

Maßstab: 1 : 50

Datum:

Bearbeiter: HB

12. Oktober 2017

37

Anwender
Rechteck



275/067-8

115/067-0

105/067-5

BV

ca. 163,10 m ü.NN

162,73 m ü.NN

163,76 m ü.NN

160,29 m ü.NN
162,5

163

162161,5161

K L Clipfel & enhardt onsult GmbH
Bahlinger Weg 27 ¤ 79346 Endingen

Tel: 07642/9229-70 ¤ Fax: 07642/9229-89

KLC

Bearbeiter:
AW/HB

Anlage: 5.1

Datum:
12. Oktober 2017

Maßstab : 1 : 35.000

Legende

interpolierter höchster Grundwasser-
hochstand in m ü. NN

Datengrundlage:
Datensätze der amtlichen Messstellen LUBW

Projekt 17/203-1

Auftraggeber:

Neubau Hotel, BA1
Hauptstraße, Kappel-Grafenhausen
Geotechnische Stellungnahme

Rasthof Herbolzheim GmbH
Breisgauallee 2 - 4
79336 Herbolzheim

Titel:
Grundwassergleichenplan HHW

057/070-6
amtliche Grundwassermessstelle

© LUBW, LGL

38

Anwender
Rechteck



275/067-8

115/067-0

105/067-5

BV

ca. 160,80 m ü.NN

160,72 m ü.NN

161,08 m ü.NN

159,24 m ü.NN 160,5

161

160159,5

K L Clipfel & enhardt onsult GmbH
Bahlinger Weg 27 ¤ 79346 Endingen

Tel: 07642/9229-70 ¤ Fax: 07642/9229-89

KLC

Bearbeiter:
AW/HB

Anlage: 5.2

Datum:
12. Oktober 2017

Maßstab : 1 : 35.000

Legende

interpolierter mittlerer Grundwasser-
stand in m ü. NN

Datengrundlage:
Datensätze der amtlichen Messstellen LUBW

Projekt 17/203-1

Auftraggeber:

Neubau Hotel BA 1
Hauptstraße, Kappel-Grafenhausen
Geotechnische Stellungnahme

Rasthof Herbolzheim GmbH
Breisgauallee 2 - 4
79336 Herbolzheim

Titel:
Grundwassergleichenplan MW

057/070-6
amtliche Grundwassermessstelle

© LUBW, LGL

39

Anwender
Rechteck



275/067-8

115/067-0

105/067-5

BV

ca. 161,40 m ü.NN

161,50 m ü.NN

161,65 m ü.NN

159,57 m ü.NN
161,5

160,5
160

161

K L Clipfel & enhardt onsult GmbH
Bahlinger Weg 27 ¤ 79346 Endingen

Tel: 07642/9229-70 ¤ Fax: 07642/9229-89

KLC

Bearbeiter:
AW/HB

Anlage: 5.3

Datum:
12. Oktober 2014

Maßstab : 1 : 35.000

Legende

interpolierter mittlerer Grundwasser-
hochstand in m ü. NN

Datengrundlage:
Datensätze der amtlichen Messstellen LUBW

Projekt 17/203-1

Auftraggeber:

Neubau Hotel, BA1
Hauptstraße, Kappel-Grafenhausen
Geotechnische Stellungnahme

Rasthof Herbolzheim GmbH
Breisgauallee 2 - 4
79336 Herbolzheim

Titel:
Grundwassergleichenplan MHW

057/070-6
amtliche Grundwassermessstelle

© LUBW, LGL

40

Anwender
Rechteck



 

Weiß Beratende Ingenieure  
GmbH 
 
Objektplanung Ingenieurbau 
Tragwerksplanung 
Fliegende Bauten 
Geotechnik/Erd- und Grundbau 
Vermessung/GIS 
 
79111 Freiburg 
Bötzinger Str. 29 
Telefon 0761 45283-0 
Telefax 0761 45283-99 
info@weiss-ingenieure.de 
www.weiss-ingenieure.de 
 
79822 Titisee-Neustadt 
Spriegelsbachstr. 16 
Telefon 07651 990673 

Domenik Sattler 
Lessingstr. 11, 77966 Kappel-Grafenhausen 

Neubau einer Lagerhalle in Kappel-
Grafenhausen 

Dimensionierung Versickerungsanlage 
 

Dokument-Nr. Unser Zeichen Datum 
16256X001      Ms / Ws 06.12.2016 

41



Domenik Sattler 
Neubau einer Lagerhalle in Kappel-Grafenhausen 
Dimensionierung Versickerungsanlage 

Dokument-Nr. 16256X001      Seite II/III 

Inhalt 

1 VERANLASSUNG .................................................................................................... 1 

2 GRUNDLAGEN ........................................................................................................ 1 

3 ABLEITUNGSKONZEPT ......................................................................................... 2 

4 HYDRAULISCHE NACHWEISE ............................................................................... 3 

4.1 Dimensionierung Versickerungsanlage nach DWA-A 138 ................................... 3 

4.2 Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100 ........................................................... 4 

4.3 Zusammenfassung und Vergleich der Berechnungsergebnisse ........................ 5 

 

42



Domenik Sattler 
Neubau einer Lagerhalle in Kappel-Grafenhausen 
Dimensionierung Versickerungsanlage 

Dokument-Nr. 16256X001      Seite III/III 

Anlagen 

Anlage 1 Niederschlagshöhen und -spenden nach KOSTRA-DWD 2010, Kappel-
Grafenhausen, Seite 1 

Anlage 2 Niederschlagsspenden nach DIN 1986-100: 2016-09, Kappel-Grafenhausen, 
Seite 1 

Anlage 3 Dimensionierung Versickerungsanlage nach DWA-A 138, Seiten 1 

Anlage 4 Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100, Seite 1 

Anlage 5 Lageplan mit Skizzierung Neubauvorhaben und Flächenangaben, Seite 1 

Anhänge 

Anhang A Ermittlung der Durchlässigkeitsbeiwerte des anstehenden Bodens, 
Seite 1 bis 3 

Anhang B Bebauungsplan „Östlicher Ortseingang Grafenhausen“, Gemeinde Kappel-
Grafenhausen, Stand 10.06.2016, Seite 1 

Anhang C Dokumentation Suchschlitz / Bodenprobenentnahme; Seite 1 bis 4 

 

 

43



Domenik Sattler 
Neubau einer Lagerhalle in Kappel-Grafenhausen 
Dimensionierung Versickerungsanlage 

Dokument-Nr. 16256X001      Seite 1/5 

1 VERANLASSUNG 

Herr Domenik Sattler plant die Errichtung einer Halle auf dem südlichen Abschnitt 
des Grundstücks 2867/1 im Kappel-Grafenhausen, Ortsteil Grafenhausen. 

Zur Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers von der geplanten Dachfläche 
sowie der geplanten Zufahrt ist die Herstellung einer Versickerungsanlage vorgese-
hen. 

Auf Grundlage der ermittelten Durchlässigkeitsbeiwerte des anstehenden Bodens 
und der zur Verfügung gestellten Flächenangaben ist die Dimensionierung der Ver-
sickerungsmulde nach DWA-A 138 erforderlich. 

Um den rechtlichen Anforderungen gerecht zu werden, ist weiterhin der Nachweis 
der Überflutungssicherheit nach DIN 1986-100 zu führen. Die endgültige Dimensio-
nierung der Versickerungsanlage erfolgt auf Grundlage der beiden Berechnungser-
gebnisse (DWA-A 138 und DIN 1986-100). 

Die Weiß Beratende Ingenieure GmbH wurde am 15.11.2016 durch Herrn Sattler 
mit der Dimensionierung der Versickerungsanlage beauftragt. 

Die Erstellung eines Entwässerungsantrages mit Darstellung der Ableitung des Re-
gen- und Schmutzwassers ist nicht Bestandteil der Aufgabenstellung und der vorlie-
genden Unterlage.  

2 GRUNDLAGEN 

Grundlagen für die Erstellung der Dimensionierung waren: 

 
[1] Lageplan mit Skizzierung Neubauvorhaben und Flächenangaben, Anlage 5 
[2] Ermittlung der Durchlässigkeitsbeiwerte des anstehenden Bodens, Anhang A 
[3] Bebauungsplan „Östlicher Ortseingang Grafenhausen“, Gemeinde Kappel-

Grafenhausen, Stand 10.06.2016, Anhang B 
[4] Dokumentation Suchschlitz / Bodenprobenentnahme; Anhang C 

Die Erkundung der anstehenden Böden im Hinblick auf die Eignung zur Versicke-
rung und die Vorgabe der entsprechenden Bodenkennwerte erfolgte durch den 
Bauherrn in Eigenleistung. Die Ergebnisse hieraus wurden übernommen. Die Do-
kumentation der Bodenprobenentnahme ist dem Anhang C beigefügt. 

Weitere Grundlagen für die Erstellung der Dimensionierung der Versickerungsanla-
gen sind die Vorgaben aus der DWA-A 138 sowie die Vorgaben der DIN 1986-100. 
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3 ABLEITUNGSKONZEPT 

Das Ableitungskonzept sieht vor das anfallende Regenwasser der Dachfläche sowie 
der Fläche der Zufahrt in eine auf der Südseite der geplanten Halle anzulegende 
Versickerungsmulde einzuleiten. Die Planung der Ableitung und der geometrischen 
Abmessungen der Versickerungsanlage ist nicht Bestandteil der vorliegenden Un-
terlagen und wird vom Bauherrn in Eigenleistung geplant. 

Die Versickerungsmulde liegt im Bereich zwischen der südlichen Giebelwand und 
der Kleinoberfeldstraße. 

Bei der Errichtung von Versickerungsanlagen ist der Abstand von Gebäuden und 
Grenzen zu beachten und sicherzustellen. Im folgenden Bild nach DWA-A 138 sind 
die erforderlichen Abstände dargestellt. 

 

Bei nicht unterkellerten Gebäuden ist die Tiefe des Fundaments anstelle der Bau-
grubentiefe zur Ermittlung der Abstände heranzuziehen. Der Abstand von Versicke-
rungsanlagen zur Grundstückgrenzen ist unter Berücksichtigung der Art der Versi-
ckerungsanlage und der örtlichen Gegebenheiten, insbesondere der Hydrogeologie 
und der Topografie so zu wählen, dass eine Beeinträchtigung des Nachbargrund-
stücks auszuschließen ist. 

Da im weiteren ein Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100 geführt wird, kann ei-
ne Beeinträchtigung von Nachbargrundstücken ausgeschlossen werden. 

Vorgesehen ist, das gemäß Überflutungsnachweis erforderliche Überflutungsvolu-
men in der Versickerungsanlage zur Verfügung zu stellen. 
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4 HYDRAULISCHE NACHWEISE 

4.1 Dimensionierung Versickerungsanlage nach DWA-A 138 

Bei der Bemessung der Versickerungsanlage werden die von Auftraggeber zur Ver-
fügung gestellten Flächenansätze und die ermittelten Bodendurchlässigkeiten ange-
setzt. Die Flächen sind in der Anlage 5 skizzenhaft dargestellt und deren Größe be-
nannt. In der folgenden Tabelle sind die Flächen nochmals aufgeführt. 

Tabelle 1 Flächenzusammenstellung 

Fläche Befestigung Ages Ψ Au 

Dach Sandwichplatten 550 m² 0,9 495 m² 

Zufahrt Rasengitter 220 m² 0,15 33 m² 

Summe  770 m²  528 m² 

Die Flächen werden mit den empfohlenen mittleren Abflussbeiwerten Ψm nach ATV-
DVWK-A 117 und ATV-DVWK-M 153 multipliziert. 

Die Bemessung erfolgt auf Grundlage der Bemessungsansätze für eine Versicke-
rungsmulde. 

Der in der Bemessung angesetzte Durchlässigkeitsbeiwert entspricht einen in der 
Muldensohle einzubauenden Oberbodengemisch mit einem Durchlässigkeitsbeiwert 
von kf = 5,0 x 10-5 m/s. 

Die Ermittlung der Durchlässigkeitsbeiwerte wurde durch das Baustoffprüfungsinsti-
tut Wagenmann erarbeitet. Die Probennahme wurde in Eigenleistung durchgeführt. 
Beide Unterlagen sind im Anhang A bzw. Anhang C beigefügt. Nach Information 
durch den Auftraggeber weist der anstehende schluffige Boden bis zu einer Tiefe 
von -1,10 m unter GOK tendenziell höhere Durchlässigkeitsbeiwerte auf als der im 
weiteren anstehende Kiessand. Auf eine Untersuchung der Durchlässigkeit der 
schluffigen Bodenschicht wurde verzichtet. 

Unterhalb der schluffigen Bodenschicht steht ein kiesiger Boden (Kiessand) mit ei-
nem Durchlässigkeitsbeiwert von kf = 6,45 x 10-5 m/s an. 

Maßgebend für die Bemessung ist wie erwähnt das Oberbodengemisch der Mulde. 
Es wird darauf hingewiesen, dass zur Gewährleistung einer ausreichenden Versi-
ckerungsleistung, die schluffige Bodenschicht bis zu einer Tiefe von -1,10 m unter 
GOK abzutragen ist. 
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Die detaillierte Bemessung der Versickerungsmulde ist in der Anlage 3 beigefügt.  
Muldenfläche AS    68 m² 
erforderliche Muldentiefe zM  21 cm 
erforderliches Muldenvolumen V  14,02 m³ 
Maßgebende Regendauer D  45 min 
Maßgebende Regenspende  100,8 l/s*ha 
Rechnerische Entleerungszeit  2,3 h 
 

gewählte Muldentiefe zM   30 cm 

vorhandenes Muldenvolumen V  20,40 m³ 

4.2 Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100 

Als Grundlage des Überflutungsnachweises wurden die angegebenen Flächen zu-
grunde gelegt. Die Abflussbeiwerte wurde anhand der DIN EN 1986-100 gewählt 
und unterscheiden sich zu den Abflussbeiwerten aus dem DWA M-153. Auch wer-
den beim Nachweis der Überflutungssicherheit die unbefestigten Flächen bei der 
Bemessung berücksichtigt. 

Entwässerungsanlagen für die Ableitung des Regenwassers von kleinen Grundstü-
cken können, soweit der Kanalnetzbetreiber keine anderen Vorgaben macht, ohne 
Überflutungsprüfung bemessen werden. Als klein gelten Grundstücke mit bis zu 800 
m² abflusswirksamer Fläche, für die ein Anschlusskanal DN 150 ausreichend ist. Im 
vorliegenden Fall beträgt die abflusswirksame Fläche 882 m². 

Die Nachweispflicht für die Überprüfung der Sicherheit gegen Überflutung bzw. ei-
ner kontrollierten schadlosen Überflutung ist in Anlehnung an DIN EN 752 durchzu-
führen. Die Anordnung und gegebenenfalls Aufteilung des erforderlichen Rückhalte-
volumens muss entsprechend den örtlichen Verhältnissen und der Leitungsführung 
auf dem Grundstück erfolgen.  

Für die Differenz der auf der befestigten Fläche des Grundstücks anfallenden Re-
genwassermenge, VRück in m³ , zwischen dem mindestens 30-jährigen Regenereig-
nis und dem 2-jährigen Berechnungsregen muss der Nachweis für eine schadlose 
Überflutung des Grundstücks erbracht werden. Ist ein außergewöhnliches Maß an 
Sicherheit erforderlich, ist eine Jährlichkeit des Berechnungsregens größer als 30 
Jahre zu wählen. 

Die unschädliche Überflutung kann auf der Fläche des eigenen Grundstückes, z. B. 
durch Hochborde oder Mulden, wenn keine Menschen, Tiere oder Sachgüter ge-
fährdet sind, oder über andere Rückhalteräume, wie Rückhaltebecken, erfolgen, 
soweit die Regenwasserableitung nicht auf andere Weise sichergestellt ist. Der 
Überflutungsnachweis ist in Abhängigkeit von den örtlichen Verhältnissen ggf. auch 
für Teile der Entwässerungsanlage (z. B. an den Entspannungspunkten) zu führen. 
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Im vorliegenden Fall ist kein außergewöhnliches Maß an Sicherheit erforderlich. Der 
Nachweis erfolgt auf Grundlage einer Jährlichkeit von 30 Jahren. Die kürzeste maß-
gebende Regendauer wird mit D = 5 Minuten angesetzt. 

Gemäß der in der Anlage 4 geführten detaillierten Berechnung ist ein Volumen VRück 
für die zurückzuhaltende Regenwassermenge von 20,3 m³ erforderlich. 

4.3 Zusammenfassung und Vergleich der Berechnungsergebnisse 

Die Muldenbemessung nach DWA A-138 ergibt ein erforderliches Muldenvolu-
men von 14,02 m³ bei einer erforderliche Muldentiefe von 21 cm. 

Durch die konstruktiv gewählte Muldentiefe von 30 cm ergibt sich ein vorhandenes 
Muldenvolumen von 20,4 m³. Dieses Volumen ist dann somit auch ausreichend, 
um die Überflutungssicherheit nach DIN 1986-100 auf dem Grundstück sicher zu 
stellen. 

Die Mulde sollte somit eine Muldenfläche von mindestens 68 m² mit einer Mulden-
tiefe von 30 cm aufweisen. 

Um eine ausreichende Sickerleistung zu gewährleisten, ist die schluffige Deck-
schicht im Bereich der Mulde vollständig zu entfernen. 

 

Verfasser: 

 

Dipl.-Ing. Tomislav Maras 
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Niederschlagshöhen und -spenden
nach KOSTRA-DWD 2010

Rasterfeld : Spalte: 15, Zeile: 90, 

Ortsname : Kappel-Grafenhausen (BW)

Bemerkung :

Zeitspanne : Januar - Dezember

Dauerstufe hN 1 a rN 1 a hN 2 a rN 2 a hN 5 a rN 5 a hN 10 a rN 10 a hN 20 a rN 20 a hN 30 a rN 30 a hN 50 a rN 50 a hN 100 a rN 100 a

5 min 5,8 192,1 7,5 249,4 9,8 325,3 11,5 382,6 13,2 440,0 14,2 473,6 15,5 515,8 17,2 573,2

10 min 9,1 151,4 11,4 190,6 14,5 242,4 16,9 281,6 19,2 320,8 20,6 343,7 22,4 372,6 24,7 411,8

15 min 11,2 125,0 14,1 156,4 17,8 197,8 20,6 229,2 23,4 260,5 25,1 278,9 27,2 302,0 30,0 333,3

20 min 12,8 106,4 16,0 133,2 20,2 168,6 23,4 195,3 26,7 222,1 28,5 237,8 30,9 257,5 34,1 284,3

30 min 14,8 82,0 18,6 103,5 23,7 131,8 27,6 153,2 31,4 174,6 33,7 187,1 36,5 202,9 40,4 224,4

45 min 16,5 61,0 21,1 78,2 27,2 100,8 31,9 118,0 36,5 135,1 39,2 145,2 42,6 157,8 47,2 174,9

60 min 17,5 48,6 22,8 63,2 29,7 82,6 35,0 97,2 40,3 111,9 43,3 120,4 47,2 131,2 52,5 145,8

90 min 18,8 34,8 24,1 44,7 31,2 57,7 36,5 67,6 41,9 77,5 45,0 83,3 48,9 90,6 54,3 100,5

2 h 19,8 27,4 25,1 34,9 32,3 44,8 37,7 52,3 43,0 59,8 46,2 64,2 50,2 69,7 55,6 77,2

3 h 21,2 19,6 26,7 24,7 33,9 31,4 39,3 36,4 44,8 41,5 48,0 44,4 52,0 48,2 57,5 53,2

4 h 22,3 15,5 27,8 19,3 35,1 24,4 40,6 28,2 46,1 32,0 49,4 34,3 53,4 37,1 58,9 40,9

6 h 23,9 11,1 29,5 13,7 36,9 17,1 42,5 19,7 48,1 22,3 51,4 23,8 55,5 25,7 61,1 28,3

9 h 25,7 7,9 31,3 9,7 38,8 12,0 44,5 13,7 50,2 15,5 53,5 16,5 57,7 17,8 63,3 19,5

12 h 27,0 6,2 32,7 7,6 40,3 9,3 46,0 10,6 51,7 12,0 55,1 12,7 59,3 13,7 65,0 15,0

18 h 30,7 4,7 37,2 5,7 45,9 7,1 52,5 8,1 59,0 9,1 62,8 9,7 67,7 10,4 74,2 11,5

24 h 33,6 3,9 40,7 4,7 50,2 5,8 57,3 6,6 64,5 7,5 68,7 7,9 73,9 8,6 81,1 9,4

48 h 41,8 2,4 50,4 2,9 61,7 3,6 70,3 4,1 78,9 4,6 83,9 4,9 90,2 5,2 98,8 5,7

72 h 47,5 1,8 56,9 2,2 69,3 2,7 78,8 3,0 88,2 3,4 93,7 3,6 100,6 3,9 110,0 4,2

KOSTRA-DWD 2010

Deutscher Wetterdienst - Hydrometeorologie -

KOSTRA-DWD 2010 3.1.2 · Copyright © itwh GmbH 2016 · itwh · Engelbosteler Damm 22 · D-30167 Hannover · www.itwh.de 

Legende

T Wiederkehrinterval, Jährlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder überschreitet

D Dauerstufe in [min, h]: definierte Niederschlagsdauer einschließlich Unterbrechungen

hN Niederschlagshöhe in [mm]

rN Niederschlagsspende in [l/(s*ha)]

Für die Berechnung wurden folgende Klassenfaktoren verwendet:

Wiederkehrintervall 15 min 60 min 12 h 72 h

1 a 0,50 0,50 0,50 0,50

100 a 0,50 0,50 0,50 0,50

Wenn die angegeben Werte für Planungszwecke herangezogen werden, sollte für rN(D;T) bzw. hN(D;T) in Abhängigkeit vom Wiederkehrinterval 

· bei 0,5 a <= T <= 5 a ein Toleranzbetrag von ±10%,

· bei 5 a < T <= 50 a ein Toleranzbetrag von ±15%,

· bei 50 a < T <= 100 a ein Toleranzbetrag von ±20%

Berücksichtigung finden.
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Niederschlagsspenden
nach DIN 1986-100: 2016-09

Rasterfeld : Spalte: 15, Zeile: 90, 

Ortsname :

Bemerkung :

Zeitspanne : Januar - Dezember

Berechnungsregenspenden für Dachflächen

maßgebende Regendauer 5 Minuten

Bemessung r(5, 5) = 344,8 l/(s*ha)

Notentwässerung r(5, 100) = 623,2 l/(s*ha)

Berechnungsregenspenden für Grundstücksflächen

maßgebende Regendauer 5 Minuten

Bemessung r(5, 2) = 259,7 l/(s*ha)

Überflutungsprüfung r(5, 30) = 511,4 l/(s*ha)

maßgebende Regendauer 10 Minuten

Bemessung r(10, 2) = 197,7 l/(s*ha)

Überflutungsprüfung r(10, 30) = 366,8 l/(s*ha)

maßgebende Regendauer 15 Minuten

Bemessung r(15, 2) = 162,1 l/(s*ha)

Überflutungsprüfung r(15, 30) = 296,0 l/(s*ha)

Für die Berechnung wurden folgende Klassenfaktoren verwendet:

Wiederkehrintervall 15 min 60 min

1 a 1,00 1,00

100 a 1,00 1,00

KOSTRA-DWD 2010

Deutscher Wetterdienst - Hydrometeorologie -

KOSTRA-DWD 2010 3.1.2 · Copyright © itwh GmbH 2016 · itwh · Engelbosteler Damm 22 · D-30167 Hannover · www.itwh.de 
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GW = 5.00

Muldenversickerung

A(Mulde) = 68.00 m²

t = 0.21 m

4
.7

9

5
.0

0

Muldenversickerung
Durchlässigkeit =  5.000 · 10-5 m/s
Grundwasserflurabstand = 5.00 m
Zuschlagsfaktor = 1.20
Häufigkeit n [1/a] = 0.200
5-jährige Überschreitungshäufigkeit
A(u) = 530.0 m²
Zulässiger Abstand UK Anlage - GW = 1.00 m
Vorh. Versickerungsfläche = 68.0 m²

Ergebnis
Erforderliche Muldentiefe = 0.21 m
Erforderliches Speichervolumen = 14.02 m³
Maßgebende Regendauer = 45.0 Minuten
Regenspende = 100.8 Liter/(sec·ha)
Entleerungszeit = 2.3 Stunden

2 h 44.8 8.46

90 min 57.7 11.34

60 min 82.6 13.99

45 min 100.8 14.02

30 min 131.8 13.35

20 min 168.6 12.07

15 min 197.8 10.94

D
rD(0.2)

[l/(s·ha)]

V

[m³]

Kappel-Grafenhausen

Dokument-Nr.: 16256X001 Anlage 3, Seite 1

Bauherr Dominik Sattler

   
   

Neubau Halle Kappel-Grafenhausen

Inhalt

Programm

Bemessung Versickerungsanlage

   

GGU-SEEP V-9 - Berechnung von Versickerungsanlagen
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Telefon 0761 45283-0
Bötzinger Str. 29
79111 Freiburg
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Domenik Sattler, Lessingstr. 11, 77966 Kappel-Grafenhausen   

Neubau einer Halle in Kappel-Grafenhausen   

Dimensionierung Versickerungsanlage   

Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100

Ages 1770 m² Ared,ges 882,0 m² 49,8 %

ADach 550 m² cDach 1,0 [-] Ared,Dach 550,0 m² r(D,30) 511,4 l/s*ha

APfl./Pla. 220 m² cPfl./Pla. 0,6 [-] Ared,Pfl./Pla. 132,0 m² r(D,2) 259,7 l/s*ha

AAsphalt 0 m² cAsphalt 1,0 [-] Ared,Asphalt 0,0 m²

Aunbef. 1000 m² cunbef. 0,2 [-] Ared,unbef. 200,0 m² D 5 min

VRück 20,3 m³ zurückzuhaltende Regenwassermenge

06.12.2016

Dokument-Nr. 16256X001 Anlage 4, Seite 1/156
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Lageplan mit Skizzierung Neubauvorhaben und 
Flächenangaben 
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Bebauungsplan „Östlicher Ortseingang Grafenhausen“, 
Gemeinde Kappel-Grafenhausen, Stand 10.06.2016 
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Dokumentation Suchschlitz / Bodenprobenentnahme 
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4,00 m zu Grenze 
an der Straße

20,00 m zu Grenze an 
das Nachbarsgrundstück

Lage des Suchschlitzes, 12.11.2016
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Oberboden/Humus, 25 cm

Schluffiges Material, 85 cm

Sauberer Kies

+- 0,00 m

- 0,25 m

- 1,10 m

67



Bilddokumentation

Proben der 3 verschiedenen Böden Suchschlitz
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Bilddokumentation

Suchschlitz Suchschlitz, Lage
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Bauvorhaben Östlicher Ortseingang Grafenhausen 
Potentialeinschätzung Ar tenschutz  

29.Juni 2016 
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1 EINLEITUNG 
Ein ca. 1800 qm großes Anwesen mit Wohnhaus, großem Wirtschaftsgebäude und großem Obstgarten 
am östlichen Ortseingang von Grafenhausen soll gemäß der FNP-Planung bebaut werden. Geplant ist 
dabei der Abriss der großen Scheune, um hier und im derzeitigen Garten Wohnhäuser zu errichten. 
Obwohl das Vorhaben im Innenbereich liegt und keine Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung erforderlich ist, 
müssen die artenschutzrechtlichen Verbots-Tatbestände des §44(1) BNatSchG geprüft werden. Für eine 
Voreinschätzung des Artenpotentials und der zu erwartenden Konflikte fand eine Übersichtsbegehung am 
29. Juni 2016 statt. Das eingezäunte Gelände und das Gebäude konnten dabei nur von außen 
begutachtet werden, da der Eigentümer nicht anwesend war. 

 

2 HABITATSTRUKTUREN  
(vgl. dazu auch Fotodokumentation am Ende des Berichtes) 

Der Obstgarten weist einen alten und teilweise absterbenden Baumbestand aus Mittel- und Hochstamm-
Obstbäumen auf. Wahrscheinlich sind Specht- und Fäulnishöhlen vorhanden (eine eingehende 
Untersuchung war wegen der Einzäunung des Geländes nicht möglich). An drei Seiten ist der Garten von 
einem Heckenzaun aus Bambus und Wildem Wein umgeben. An mehreren Stellen werden Sterholz, 
Steine und anderes Material abgelagert, im Umfeld der Lagerplätze sind teilweise gut ausgebildete 
ruderale Saumstrukturen vorhanden. Auch ein nicht mehr genutztes Beet-Feld mit Einfriedung und 
Brennesselherden ist vorhanden. Die Hauptfläche des Gartens besteht aus einer unregelmäßig 
gemulchten Grünfläche   

Das große Wirtschaftsgebäude besteht aus mehreren Teilgebäuden unterschiedlicher Höhe, das 
Hauptgebäude überragt den anschließenden Wohnteil. Es sind Einschlupfmöglichkeiten für Tiere an 
mehreren Stellen und in verschiedener Höhe und Form vorhanden, unter anderem ein alter 
Taubenschlag.  

Das nicht bebaute Umfeld des Gartens ist kleinparzelliert, strukturreich und überwiegend noch dörflich 
geprägt, wie auch die Karte der folgenden Seite und die Fotos zeigen. Es schließen weitere Obstgärten 
mit altem Baumbestand und überwiegend extensiver Nutzung an, stellenweise sind in den Gärten auch 
verwilderte Stellen vorhanden, die für die Tierwelt immer eine besonders hohe Bedeutung haben. 
Außerdem sind Weideflächen, kleine Äcker und ganz im Süden auch eine größere Brachfläche 
vorhanden.  Das an Obstgärten reiche Gelände erstreckt sich noch über den auf der Karte dargestellten 
Bereich hinaus und umgibt den Ortsteil Grafenhausen an fast alle Seiten außer im Südosten, wo 
Gewerbeansiedlungen dominieren.  

 

Der Garten und das Wirtschaftsgebäude der Planfläche haben somit im Hinblick auf die Tierwelt eine  
günstige Ausprägung. Da im Umfeld auf großer Fläche weitere vergleichbar günstige Lebensräume 
vorhanden sind, ist insgesamt mit einer artenreichen und für Obstgebiete in dörflichen Ortsrandlagen 
typischen Tierwelt zu rechnen.  
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3 AVIFAUNA 
 

a) Artenbestand 

Das Plangebiet wird von vielen für Ortsrandlagen typischen Vogelarten besiedelt. 

Bei der Begehung nachgewiesen wurden folgende Arten: Haussperling, Kohlmeise, Mönchsgrasmücke, 
Amsel, Grünfink, Hausrotschwanz, Star, Bachstelze.  

Habitatpotential im Garten besteht außerdem für: Blaumeise, Buchfink, Gartenrotschwanz, Stieglitz und 
Girlitz.  

Das Wirtschaftsgebäude kann außerdem Brutplatz sein für: Türkentaube, Schleiereule, Rauch- und 
Mehlschwalbe, eventuell auch Dohle und Turmfalke 

 

b) Konflikt-Beurteilung 

Bei einem Abriss des Gebäudes, Rodung der Obstbestände, Beseitigung der Kleinstrukturen und der 
anschließenden Bebauung des Geländes ist in Bezug auf Vögel mit dem Eintreten von Verbots-
Tatbeständen des §44 (1) (Tötung von Individuen) bzw. §44 (1), 3 (Zerstörung von Lebensstätten) zu 
rechnen.  

 

c) Vertiefende Untersuchungen  

Da auf dem Gelände überwiegend allgemein häufige und weit verbreitete Vogelarten siedeln, ist eine 
komplette Bestandserfassung nicht notwendig. Jedoch sollte vor dem Abriss des Wirtschaftsgebäudes 
geprüft werden, welche Vogelarten am Gebäude nisten.  

 

d) Maßnahmen 

Zur Vermeidung des Tatbestandes §44(1), 1 ist es erforderlich, das der Abriss des Gebäudes und die 
Baufeldfreimachung im Garten außerhalb der Brutzeit erfolgt (September bis Februar).  

Zur Vermeidung des Tatbestandes §44(1), 3 ist es erforderlich, die verloren gehenden Niststätten und 
wesentlichen Habitatstrukturen zu ersetzen. Dafür kann in Ortsrandlage von Grafenhausen eine in Größe 
und Ausstattung vergleichbare Obstwiese angelegt werden. Wichtig sind neben den Obstbäumen auch 
die Entwicklung von Gebüsch- und Saumstrukturen. Der Unterwuchs muss regelmäßig gemäht und 
abgeräumt oder gemulcht werden, das erste Mal Ende April und dann je nach Aufwuchsmenge weitere 2-
3 Pflegetermine.  

An Niststätten wird folgendes vorgeschlagen: 

2x Meisen-Nistkasten 32 mm, 1x Meisennistkasten 26 mm, 1x Star, 1x Gartenrotschwanz, 2x 
Haussperling-Koloniekasten, 2x Hausrotschwanz/Bachstelze.  

Darüber hinaus sind weitere Nistkästen erforderlich, je nachdem, welcher Artenbestand bei der unter c) 
empfohlenen Kontrolle im Wirtschaftsgebäude ermittelt wurde.  
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4 FLEDERMÄUSE  
 

a) Artenbestand 

Das Wirtschaftsgebäude ist als Fledermausquartier gut geeignet. Es ist mit dem Vorhandensein von 
Wochenstuben zu rechnen, es kann sogar eine bedeutende Kolonie vorhanden sein. Auch das 
Vorhandensein von Winterquartieren ist nicht auszuschließen. Das dörfliche, an Obstbeständen reiche  
Umfeld von Grafenhausen bietet den Fledermäusen gute Ernährungsbedingungen, so dass neben der in 
vielen Orten vorkommenden Zwerg-Fledermaus auch andere, seltenere Fledermausarten vorkommen 
könnten.  

 

b) Konflikt-Beurteilung 

Bei einem Abriss des Gebäudes ist in Bezug auf Fledermäuse mit dem Eintreten von Verbots-
Tatbeständen des §44(1),1 (Tötung von Individuen) bzw. §44(1), 3 (Zerstörung von Lebensstätten) zu 
rechnen.  

Der Verlust der Gartenfläche bedeutet für die Fledermäuse eine Verkleinerung des Nahrungshabitates. 
Diese Verkleinerung fällt angesichts des noch gut ausgebildeten Obstwiesengürtels um Grafenhausen für 
sich genommen wahrscheinlich nicht ins Gewicht. Wenn man die Summationswirkung mit anderen 
Plänen und Projekten berücksichtigt, ist jedoch eine merkliche Beeinträchtigung des Nahrungsangebotes 
gegeben.  

 

c) Vertiefende Untersuchungen  

Rechtzeitig vor dem Abriss des Wirtschaftsgebäudes muss geprüft werden, in welchem Umfang 
Wochenstuben und Winterquartiere vorhanden sind und welche Arten vorkommen. Um entsprechende 
Maßnahmen einleiten zu  können, sollte der Vorlauf mindestens 1 Jahr betragen.  

 

d) Maßnahmen 

Zur Vermeidung des Tatbestandes §44(1), 1 ist es erforderlich, dass sich der Abrissplan an der 
Phänologie der vorkommenden Fledermausarten orientiert. 

Zur Vermeidung des Tatbestandes §44(1), 3 ist es erforderlich, die verloren gehenden Quartier-
möglichkeiten zu ersetzen. Dafür sind vor Beginn der Abrissarbeiten geeignete Gebäude entsprechend 
vorzubereiten.  

Zum Ersatz der verloren gehenden Nahrungshabitate wird empfohlen, in Ortsrandlage von Grafenhausen 
eine in Größe und Ausstattung vergleichbare Obstwiese anzulegen (vgl. Kap. 3d). 
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5 WEITERE ARTENSCHUTZRECHTLICH RELEVANTE ARTEN 
 

a) Artenbestand 

Von den weiteren Arten, die für den §44 BNatSchG relevant sind, ist im Plangebiet mit der 
Mauereidechse zu rechnen. Nicht auszuschließen ist auch ein Vorkommen der Zauneidechse. Die im 
Plangebiet vorhandenen Strukturen (Sterholzstapel, Steinhaufen, Saumstrukturen, kurzrasige Flächen 
und  Offenboden) lassen eine gute Population der Mauereidechse vermuten. Auch im Umfeld sind 
vergleichbare Strukturen vorhanden, so dass das Vorkommen mit weiteren Vorkommen der Umgebung 
vernetzt sein dürfte. 

 

b) Konflikt-Beurteilung 

Bei der Baufeld-Freimachung des Gartens ist in Bezug auf Eidechsen mit dem Eintreten von Verbots-
Tatbeständen des §44 (1) (Tötung von Individuen) bzw. §44 (1), 3 (Zerstörung von Lebensstätten) zu 
rechnen.  

 

c) Vertiefende Untersuchungen  

Rechtzeitig vor der Baufeld-Freimachung des Gartens muss die Größe des Eidechsen-Vorkommens 
abgeschätzt werden und geprüft werden, welche Arten vorkommen. Um entsprechende Maßnahmen 
einleiten zu  können, sollte der Vorlauf mindestens 2 Jahre betragen.  

 

d) Maßnahmen 

Zur Vermeidung des Tatbestandes §44(1), 1 ist es erforderlich, dass die Eidechsen vorher von der 
Fläche vergrämt werden. Diese Vergrämung findet am besten in den Monaten April oder September statt. 
sich der Abrissplan an der Phänologie der vorkommenden Fledermausarten orientiert. 

Zur Vermeidung des Tatbestandes §44(1), 3 ist es erforderlich, den Eidechsen Ersatzhabitate 
anzubieten. Das ist auf angrenzenden Flächen bis in ca. 100 m Entfernung aus fachlicher Sicht möglich. 
Es könnte sich aber herausstellen, dass die Eigentümer der angrenzenden Flächen nicht gewillt sind, 
solche Maßnahmen auf ihren Grundstücken durchführen zu lassen.  

Für den Fall, das angrenzende Flächen nicht für CEF-Maßnahmen zur Verfügung stehen, ist eine externe 
Anlage von Ersatzhabitaten und eine Umsiedlung des örtlichen Bestandes erforderlich. Da Umsiedlungen 
selten von Erfolg gekrönt sind, ist hier intensive Begleitung der Maßnahme durch einen Artenschutz-
Experten erforderlich. Aus rechtlicher Sicht ist im Falle der Umsiedlung streng genommen die Erteilung 
einer Ausnahme von den Verbots-Tatbeständen des §44(1) notwendig.  (vgl. dazu Laufer 2014).  

 

 

 

Laufer, H. (2014). Praxisorientierte Umsetzung des strengen Artenschutzes am Beispiel von Zaun- und 
Mauereidechse. Naturschutz und Landschaftspflege Baden-Württemberg 77 , S. 94-140. 
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mehrere 
Ansichten vom 
Obstgarten auf 
dem Plangrund-
stück, mit altem 
Baumbestand 
und etlichen 
Kleinstrukturen 
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großes Wirtschaftsgebäude auf dem 
Plangrundstück, mit verschiedenen  
Einschlupfmöglichkeiten für Vögel und 
Fledermäuse 
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Unmittelbar 
benachbarte 
Gartengrundstücke 
mit altem Obst-
baumbestand und 
Kleinstrukturen, die 
für Eidechsen 
geeignet sind.  
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Bebauungsplan ÖSTLICHER ORTSEINGANG GRAFENHAUSEN      
5. Änderung 

Zusammenfassende Erklärung  

1. Verfahrensablauf 

Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB                                                                                                                     

  04. Juli 2016    Beschlussfassung Gemeinderat 

  13. April 2017  Öffentliche Bekanntmachung 

Frühzeitige Beteiligung gem. §§ 3 und 4 Abs. 1 BauGB 

  18. April  -  einschl. 05. Mai 2017 öffentliche Auslage 

  04. Juli 2017  Beratung über die eingegang. Anregungen 

Offenlage gem. §§ 3 und 4 Abs. 2 BauGB 

  27. November 2017 Beschlussfassung Gemeinderat 

  30. November 2017 Öffentliche Bekanntmachung 

  04. Dezemver 2017 -  einschl.08. Januar 2018 öffentliche Auslage 

Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB 

  19. März 2018 Beschlussfassung Gemeinderat 

  22. März 2018 Öffentliche Bekanntmachung 
 

2. Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung  

Zur frühzeitigen Beteiligung gem. §§ 3und 4 Abs. 1 BauGB lag der Bebauungsplan mit Begründung in 
der Zeit vom 18.April bis einschl. 05. Mai 2017 im Rathaus Kappel, Rathausstr. 2, Bauamt, Zimmer 14 
von Montag bis Freitag, vormittags von  8.00 – 12.00 Uhr, nachmittags am Mittwoch von 16.00 – 18.00 
Uhr öffentlich aus. Gleichzeitig wurden die Behörden und Träger öffentlicher Belange schriftlich über 
die öffentliche Auslegung informiert. Stellungnahmen sind nicht eingegangen.  
Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 27. November 2017 den Entwurf des Bebauungsplan in der 
Fassung vom 15. November 2017 gebilligt und die Verwaltung zur öffentlichen Auslegung nach §§ 3 
und 4 Abs. 2 BauGB beauftragt. 

Zur Offenlage gem. §§ 3und 4 Abs. 2 BauGB lag der Bebauungsplan mit Begründung in der Zeit vom 
04. Dezember 2017 bis einschl. 08. Januar 2018 im Rathaus Kappel, Rathausstr. 2, Bauamt, Zimmer 
14 von Montag bis Freitag, vormittags von  8.00 – 12.00 Uhr, nachmittags am Mittwoch von 16.00 – 
18.00 Uhr öffentlich aus. Gleichzeitig wurden 15 Behörden und Träger öffentlicher Belange schriftlich 
über die öffentliche Auslegung informiert und eine Entwurfsfassung übergeben. 

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 19. März 2018 über die eingegangenen Anre-
gungen und Bedenken beraten, die Ergebnisse der Beratung sind nachfolgend tabellarisch zusam-
mengefasst: 
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Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 

1 Regierungspräsidi-
um Freiburg 
Schreiben v. 04.01.18 

Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) 
1.Keine Hinweise auf rechtliche Vorgaben 
2.Keine Hinweise auf eigene Planungen und Maßnahmen 
3.Es wird empfohlen, die nachfolgenden geotechnischen Hin-
weise in den Bebauungsplan mit aufzunehmen: 
„Das Plangebiet befindet sich auf der Grundlage der am LGRB 
vorhandenen Geodaten im Verbreitungsbereich quartärer Lo-
ckergesteine (Hochflutlehm) unbekannter Mächtigkeit. 
Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die 
ggfls nicht zur Lastabtragung geeignet sind sowie mit einem 
deutlich unterschiedlichen Setzungsverhalten des Untergrun-
des ist zu rechnen. Ggfls vorhandene organische Anteile kön-
nen zu zusätzlichen bautechnischen Erschwernissen führen. 
Der Grundwasserflurabstand kann bauwerksrelevant sein. 
Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren 
Planungen oder von Bauarbeiten(z.B. zum Baugrundaufbau, 
zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des Grün-
dungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) 
werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN 
EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro 
empfohlen.“ 
5. Keine Hinweise, Anregungen und Bedenken zu den Themen  
Boden, Mineralische Rohstoffe, Rohstoffe, Grundwasser. 
Bergbauliche Belange sind nicht berührt. 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

Die unter Punkt 3 aufgeführten geotechnischen Hinweise werden 
unter Punkt 3.9 der Hinweise und nachrichtlichen Übernahmen in 
die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplan aufgenommen. 

2 Polizeidirektion 
Offenburg            
Schreiben v. 1.12.17 

Keinen Bedenken oder Anregungen Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

3 

 

Landratsamt OG  
Schreiben v. 21.01.18 

I: Baurechtsamt: 
1. Der Bebauungsplan ist nicht genehmigungspflichtig  
 
2. Der Flächennutzungsplan ist im Wege der Berichtigung an-
zupassen (13a Abs.2 Ziff.2 BauGB). Dies hat zeitnah zu erfol-
gen und muss nicht erst im Rahmen einer Änderung oder Fort-

 

Zu I, Nr. 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 

Zu I, Nr. 2.: Die Verwaltung wird beauftragt, die Anpassung des 
Flächennutzungsplans auf dem Wege der Berichtigung in die 
Wege zu leiten. 
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schreibung des Flächennutzungsplans erfolgen 
 
3.  Hinweise auf redaktionelle Änderungen in Text und Plan 
 
4. Örtliche Bauvorschriften: Grundsätzlich wird begrüßt, dass 
Dachneigung und-form nicht eingeschränkt werden. Da auch 
Doppelhäuser (DH) zulässig sind, sollte hinsichtlich der beab-
sichtigen Einheitlichkeit von DH darüber nachgedacht werden, 
ob für DH zunächst eine Vorgabe für Dachneigung und –form, 
ggfls auch WH und FH erfolgen sollte. Bei Abweichung hiervon 
müsste durch Baulast dieselbe abweichende Bebauung auf 
dem Nachbargrundstück gesichert werden. 
 
5. Begründung: Die baurechtliche Zulässigkeit der geplanten 
Lagerhalle im Mischgebiet wurde nicht geprüft 
 
6. Erschließung: Es wird ausgesagt, dass die Erschließung 
über die Festsetzung eines Geh- und Fahrrechts …erfolgen 
soll. Im zeichn. Teil ist eine solche Darstellung nicht enthalten. 
Auch fehlt eine entsprechende textliche Festsetzung…. 
 
II: Vermessung und Flurneuordnung   
Die Darstellung und Bezeichnung der Flurstücke … stimmen 
mit dem Liegenschaftskataster überein.  

 

III: Amt für Landwirtschaft 
… Landwirtschaftliche Flächen werden … nicht überplant. Zur 
Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange werden Ver-
meidungs- und Minimierungsmaßnahmen (CEF) aufgenom-
men. Sollten Kompensationsmaßnahmen auf landwirtschaftli-
chen Flächen außerhalb des Plangebiets notwendig werden, 
ist….für Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen die zuständige 
Landwirtschaftsbehörde frühzeitig zu beteiligen…. 

 

 

Zu I, Nr. 3.: Die redaktionellen Änderungen werden übernommen 

Zu I, Nr. 4 bis 6.: Auslöser der Planung ist die Absicht der Grund-
stückseigentümer, eine Lagerhalle zur Ergänzung des landwirt-
schaftlichen Nebenerwerbsbetriebs mit einer in einem Mischge-
biet zulässigen Nutzungsintensität zu errichten.  

Mittelfristig ist der Abbruch der überalterten Schopfgebäude ins 
Auge gefasst. Die frei zu räumenden Flächen könnten dann einer 
Wohnnutzung zugeführt werden. Allerdings sind diese Absichten 
zeitlich und räumlich noch nicht hinreichend konkret, um pla-
nungsrechtlich sinnvolle Festlegungen zu Grundstückseinteilun-
gen, zur privaten Erschließung und zu Bau- und Dachformen tref-
fen zu können. Erforderliche Geh-/Fahr- und Leitungsrechte sind 
ggfls durch Baulasten und Eintragung von Dienstbarkeiten öffent-
lich-rechtlich zu sichern. 

Sämtliche betroffenen Grundstücke befinden sich im Besitz einer 
Familie, die die Absicht zu einer einvernehmlichen Entwicklung 
des Planbereichs erklärt haben. Weitergehende, über die im Be-
bauungsplanentwurf hinausgehende planungsrechtliche Regulie-
rungen werden als nicht erforderlich erachtet um die städtebauli-
che Zielsetzung einer innerörtlichen Nachverdichtung zu ermögli-
chen.      

 Zu II – VIII: Die Hinweise und Stellungnahmen werden zur 
Kenntnis genommen. 
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IV: Straßenverkehr und ÖPNV 

Keine Bedenken und Anregungen 

 

V: Straßenbauamt: Schreiben vom 19.1.18 

Keine Bedenken und Anregungen 

 

VI: Amt für Gewerbeaufsicht, Immissionsschutz und Ab-
fallrecht 
Keine Bedenken und Anregungen 

 

VII: Amt für Umweltschutz: 
Aus naturschutzfachlicher Sicht bestehen gegen das Vorhaben 
keine Bedenken. Jedoch müssen die Vermeidungs- Minimie-
rungs- und Ausgleichmaßnahmen …wie dargestellt durchge-
führt werden. Insbesondere sind die Rodungszeitenbeschrän-
kungen einzuhalten und die CEF-Maßnahmen umzusetzen. 
 
VIII: Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz Schreiben 
vom 24.1.18  
1. Abwasserentsorgung/Oberflächenentwässerung 
Einleitung von Niederschlagswasser in Gewässer (Vorfluter 
oder Grundwasser)  
Das anfallende Niederschlagswasser soll vollständig über die 
festgelegten Flächen zurückgehalten und versickert wer-
den…Die Versickerungsanlage soll als eine private dezentrale 
Anlage errichtet werden. Ein Notüberlauf an den öffentl. Re-
genwasserkanal ist nicht vorgesehen bzw. mangels hydrauli-
scher Leistungsfähigkeit nicht möglich… Die dargestellten 
„Flächen für Abwasserbeseitigung“ sind auch als „Flächen für 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Na-
tur und Landschaft“ gekennzeichnet. Auf Nachfragen wurden 
diese Angaben konkretisiert. Weiter wurde berücksichtigt, dass 
keine unbeschichteten Metalldächer zum Einsatz kommen dür-
fen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu VIII, Nr. 1:  

Im Bebauungsplan sind in einem Umfang von 125 m² die für die 
Abwasserbeseitigung ausgewiesenen Flächen überlagert mit 
Flächen für erforderlichen natur- und artenschutzrechtlichen 
Ausgleich.       

Auf Nachfragen des Amts für Wasserwirtschaft und Bodenschutz 
wurde nachgewiesen, dass der auf der Basis der vorliegenden 
Fachgutachten zu Artenschutz und Regenwasserversicherung 
abzuleitende Flächenbedarf auf den ausgewiesenen Flächen 
darstellbar ist. Beispielhaft wurde aufgezeigt, dass eine Kombi-
nation der Anforderungen- hier ein Steinriegel für ein Eidechsen-
habitat und eine Versickerungsmulde – räumlich und funktional 
möglich ist. 

Angesichts der kleinteiligen Flächenansprüche wird darauf ver-
zichtet, die Flächennutzungen auf der städtebaulichen Ebene 
weitergehend zu differenzieren und die Gestaltungsfreiheit der 
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Den vorgelegten Antragsunterlagen stimmen wir unter der Be-
dingung zu, dass die nachträglich vorlegten Maßgaben… ent-
sprechend übernommen werden. 
 
 
 
Bedenken und Anregungen aus der eignen Zuständigkeit zum 
Plan: 
…Sollte die Niederschlagswasserbeseitigung über eine private 
dezentrale Versickerungsanlage beabsichtigt sein anstelle ei-
ner zentralen Anlage der Gemeinde, empfehlen wir dringend, 
dass die Bautätigkeiten durch die Gemeinde überwacht wer-
den….Die vorgelegten Antragsunterlagen sind zu ergänzen…. 
 
2. Altlasten 
Im Plangebiet liegen nach derzeitigen Erkenntnissen keine Alt-
lasten/Altlastverdachtsflächen, dem B-Plan kann zugestimmt 
werden.  
Nachfolgender Hinweis ist in den textl. Teil des B-Plan aufzu-
nehmen: „ Werden bei Erdarbeiten ungewöhnliche Färbun-
gen….Aushubarbeiten sind an dieser Stelle sofort einzustellen“ 
 
IX: Gesundheitsamt 
Keine Anregungen und Bedenken 
 
X: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft 
Keine grundsätzlichen Einwendungen. Bitte um Aufnahme 
nachfolgender Hinweise: 
Bereitstellung der Abfallbehälter / Gelbe Säcke: 
Die Bereitstellung der Abfälle, soweit diese im Rahmend er 
kommunalen Abfallabfuhr entsorgt werden, muss an einer für 
3-achsige Abfallsammelfahrzeuge (bis 10.30m Länge) erreich-
baren Stelle am Rand der öffentlichen Erschließungsstraße 
erfolgen. 
 

Bauherren bei der konkreten baulichen Umsetzung einzuschrän-
ken. 

In die textlichen Festsetzungen wird unter den örtlichen Bauvor-
schriften. Nr. 2.2 ergänzt: „Die Verwendung unbeschichteter Me-
talloberflächen zur Dacheindeckung ist nicht zulässig“ 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen 

 

 

 

 

 

Zu VIII, Nr. 2: 

Der Hinweis wird in die textlichen Festsetzungen, Kapitel 3- Hin-
weise und nachrichtliche Übernahmen- unter der Nr. 3.2 Boden-
schutz / Erdaushub aufgenommen. 

 

 

 

 

 

Zu X: 

Die Hinweise werden in die textlichen Festsetzungen, Kapitel 3- 
Hinweise und nachrichtliche Übernahmen- unter den Nr. 3.10 – 
3.11 aufgenommen. 
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Abfallwirtschaftssatzung 
Die speziellen Regelungen der Abfallentsorgung im Orten-
aukreis enthält die Abfallwirtschaftssatzung des Eigenbetriebs 
Abfallwirtschaft Ortenaukreis in der jeweils geltenden Fassung. 
 

 

 

 

4 Abwasserzweck-
verband Südl.    
Ortenau (AZV) 
Schreiben v. 08.01.18 

Es ist vorgesehen, das anfallende Schmutzwasser in die öffenlt. 
Abwasseranlage (Verbandskanal in der Hauptstr.) einzuleiten. 
Aufgrund der Auslastung der öffentl. Regenwasserkanalisation 
soll das anfallende Niederschlagswasser zurückgehalten und 
vor Ort versickert werden. Entsprechen einem geologischen 
Gutachten ist der anstehdne Boden für die Versickerung geeig-
net. 

Davon ausgehend, dass für die Entwässerung die geltenden 
einschlägigen Richtlinien und Regelwerke zugrunde gelegt wer-
den, bestehen seitens des AZV keine Bedenken und Anregun-
gen zum geplanten Vorhaben. 

 

 Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

5 Naturschutzbeauf-
tragter Michael 
Naber 
Schreiben v.12.12.17 

Die in der Artenschutzrechtlichen Beurteilung vorgeschlagen 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sowie die vorge-
zogenen Ausgleichsmaßnahmen sind aus meiner Sicht ausrei-
chend. Weitere naturschutzfachliche Maßnahmen sind nicht 
notwendig… 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 

6 Bn Netze            
Schreiben v. 06.12.17 

Keine Bedenken, keine eigenen Planungen und Maßnahmen,  
keine Anregungen 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 

7 Netze BW GmbH 
Schreiben v. 18.12.17 

Belange hinsichtlich der Stromversorgung werden nicht berührt; 
keine Bedenken 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 

8 Deutsche Telekom 
Technik Schreiben v. 
20.12.17. 

Keine Einwände Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 
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9 Stadt Ettenheim 
Schreiben v. 06.12.17  

Keine Bedenken 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 

10 Gemeinde Rust 
Schreiben v. 12.12.17  

Keine Bedenken oder Anregungen 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 

11 Gemeinde 
Schwanau Schreiben 
v. 13.12.17  

Keine Einwendungen Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 

12 Stadt Mahlberg 
Schreiben v. 18.12.17  

Keine Bedenken oder Anregungen 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 

13 Gemeinde Rings-
heim Schreiben v. 
17.12.17  

Keine Betroffenheit Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 

 
Stellungnahmen von Bürgern sind nicht eingegangen. 

 

116

Anwender
Schreibmaschinentext

Anwender
Schreibmaschinentext

Anwender
Schreibmaschinentext

Anwender
Schreibmaschinentext

Anwender
Rechteck


	Inhaltsverzeichnis 
	Satzung
	Zeichn.Teil
	Textl. Festsetzungen
	Begründung
	Gutachten 
	Geotechn. Stellungnahme
	Dimensionierung Versickerungsanalge
	Potentialseinschätzung Artenschutz
	Artenschutzrechtliche Beurteilung

	Zusammenfassende Erklärung



